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VORWORT 
Wir, die UIR Köln Arcaden GmbH & Co. KG, freuen uns sehr 
auf die Durchführung und die Ergebnisse dieses koopera­
tiven städtebaulichen Qualifizierungsverfahrens, Gemein­
sam mit der Stadt Köln und unter Beteiligung des Gestal­
tungsbeirates der Stadt Köln möchten wir den geplanten 
Stadtumbau im Bereich der Köln Arcaden im Rahmen die­
ser Mehrfachbeauftragung gestalten lassen. 

Wir sind stolz, für die Planungswerkstatt vier kreative und 
ambitionierte Planungsteams gewonnen zu haben, die 
sich der komplexen und spannenden Aufgabe und dem an­
spruchsvollen Verfahren stellen. 

Die Planungswerkstatt findet nicht im luftlee('en Raum 
statt. Sie findet Orientierung in den übergeordneten Pla­
nungen der Stadt Köln, u.a . den Kölner Perspektiven 2030+, 
dem Kooperativen Baulandmodell Köln 2017 plus und den 
Leitlinien zum Klimaschutz der Stadt Köln. Auch wir haben 
für den Stadtumbau zukunftsweisende Pläne im Rahmen 
unserer Selbstverpflichtung. 

Die sich heute u.a. als Hitzeinsel und Ort des motorisier­
ten Individualverkehrs darstellende Fläche soll nachhaltig 
zu einem lebendigen. urbanen Quartier umgebaut werden. 

Dies soll nicht mit der Vernichtung von nutzbarem Bestand 
einhergehen, sondern vielmehr auf den Erhalt und die Be­
rücksichtigung vorhandener Substanz am Standort setzen. 

Darüber hinaus sehen wir mit dem gewählten Verfah­
rensformat die Chance, auch die Öffentlichkeit und inter­
essierte Bürger:innen transparent über die Planungen zu 
informieren und Gelegenheit zur Beteiligung zu geben. Wir 
begrüßen und freuen uns mit der Stadt Köln auf eine rege 
Teilnahme von Bürger:innen im Rahmen des Qualifizie­
rungsverfahrens. 

Wir wünschen uns Impulse, um die Herausforderungen, 
die die Planungsaufgabe mit sich bringt, bestmöglich zu 
lösen. Die Transformation eines Teils der heute existier·en­
den Parkhausfläche in ein gemischt genutztes Quartier soll 
einen Beitrag zum Wandel in der Stadt leisten und ein Vor­
zeigeprojekt in der Innenentwicklung werden. 

Deshalb ist Kreat ivität und Teamarbeit gefragt. da tragfähi­
ge Lösungen nur im Diskurs zwischen unterschiedlichsten 
Beteiligten und durch das Abwägen von Alternativen ent­
wickelt werden können. 
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A1 . ANLASS UND ZIEL 

Das Planvorhaben Liegt im Umfeld der Köln Arcaden im 
Stadtteil Köln-Kalk. Die Köln Arcaden sind ein 2-geschossi­
ges Einkaufszentrum mit rd. 29.600 m2 Verkaufsfläche (zzgl. 
Verkaufsfläche im Basementl sowie teilweise weiteren 
2-geschossigen Aufbauten. An dem Einzelhandelszentrum 
selbst s ind keine Veränderungen vorgesehen, weshalb die­
ses auch nicht Gegenstand der Planungen des Qualifizie­
rungsverfahrens ist. Das Plangebiet erstreckt sich auf die 
Fläche der zu den Köln Arcaden gehörenden zwei 2-ge­
schossigen Parkgaragen mit insgesamt rd. 1.800 Stellplät­
zen sowie der Anlieferzone zwischen den Parkgaragen und 
dem Einzelhandelszentrum. Durch ein verändertes Kun­
denverhalten und eine veränderte Nutzungsstruktur sind 
die beiden Parkgaragen nördlich des Einkaufszentrums in 
ihrer heutigen Form nicht mehr ausgelastet und zeitgemäß. 
Hierdurch sind die Parkgaragen nicht mehr vollumfänglich 
erforderlich. Sie bieten im Hinblick auf aktuelle Themen 
der Stadtentwicklung. wie Innenentwicklung. Nutzungsmi­
schung. Elektromobilität. Klimaschutz etc .. ein hohes Ent­
wicklungspotenzial. 

Die sehr gute Verkehrsanbindung des Plangebietes und 
dessen Lage in einem traditionellen, starken Stadtteil sind 
optimale Voraussetzung für eine städ tebauliche Transfor­
mation. Dringend notwendiger Wohnraum im Stadtgebiet 
von Köln kann hier geschaffen werden. Zusätzlich werden 
Potenziale gesehen. ebenfalls benötigte Büroflächen zu 
schaffen. 

Durch das Architekturbüro ASTOC Architects and Planners 
GmbH (ASTOCl liegt bereits eine erste Vorstudie (Anlage 
0.3.1) für das Plangebiet vor. Mit Hilfe dieser Vorstudie 
konnten die städtebaulichen und freiräuml id1en Rahmen­
bedingungen definiert werden. Mit der Durchführung des 
vorliegenden kooperativen Qualifizierungsverfahrens soll 

'I 

zunächst eine kritische Auseinandersetzung mit den Rah­
menbedingungen erfolgen und in der Folge konkrete Vor­
schläge für eine Bebauung entwickelt werden. 

Mil der Planung werden folgende Ziele verfolgt: 

• Verdichtung bzw. Transformation der Flächen, welche 
derzeit als Parkgaragen genutzt werden, 

• Schaffung eines neuen. zukunftsorientierten und ge­
mischt genutzten Quartiers mit freiräumlicher Qualität 
und Vernetzung mit der Umgebung, 

• Schaffung von neuem Wohnraum inklusive Einbindung 
von besonderen Wohnangeboten für Senioren, 

• Schaffung einer Pflegeeinrichtung, 
• Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, 
• Deckung des tatsächlichen Stellplatzbedarfs des Ein­

kaufszentrums und des neuen Quartiers gemäß der 
Stellplatzsatzung der Stadt Köln, 

• Schaffung eines Quartiers mit neuen, innovativen Mo­
bili tätsangebote n, 

• Erhalt des bestehenden Denkmals (Wasserturm]. 
• Beseitigung der Hitzeinsel und Schaffung einer klima­

freuodlichen, nachhaltigen Bebauung unter Berücl1-
sichtigung der bestehenden Strukturen in der unmit­
telbaren Nachbarschaft. 

Der finale Entwurf soll Grundlage für einen Vorhabenbe­
zogenen Bebauungsplan inkl. eines Vorhaben- und Er­
schl ießungsplanes gemäß § 12 Baugesetzbuch sein. Die 
Umsetzung des Vorhabens wird durch einen Durchfüh­
rungsvertrag geregelt. 



A2. VERFAHRENSART 

Nach dem hier anzuwendenden f<ooperativen Baulandmo­
dell Köln 2017 plus ist im Rahmen des Bebauungsplanver­
fahrens aufgrund der Größe des Vorhabens ein Qualifizie­
rungsverfahren erforderlich. 

Das Qualifizierungserfahren wird im nichtoffenen, zweistu­
figen Werkstattverfahren als parallele Mehrfachbeauftra­
gung mit vier Planungsteams durchgeführt. Das Verfahren 
ist nicht anonym und findet im Zeitraum von Februar bis 
Mai 2025 statt. 

Im Dialog mit den Akteur: innen und der interessierten Öf­
fentlichkeit soll in zwei Verfahrensschr itten ein tragfähi­
ges. städtebauliches Konzept für eine verträgliche urbane 
Nachverdichtung des Planungsraumes erarbeitet werden. 
Stufe 1 beinhaltet eine dreitägige Planungswerkstatt und 
Stufe 2 eine Nachbearbeitungsphase mit anschließender 
Abschlusspräsentation. Die Beteiligung der Öffentlich­
keit im Rahmen der Abschlusspräsentation sowie eine im 
Nachgang statt findende Veröffentlichung des Ergebnisses, 
mit Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme, stellt die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB dar. Das Werkstat tergebnis und die eingegangenen 
Stellungnahmen werden im Anschluss in einem Vorgaben­
beschluss der Politik zu Entscheidung vorgelegt. 

A3. VERFAHRENSBETEILIGTE 

AUFTRAGGEBERIN 
Auftraggeberin ist die 
UIR Köln Arcaden GmbH & Co. KG 
Valentinskamp 70/Emporio 
20355 Hamburg 

vertreten durch die 

UIR Köln Arcaden GmbH & Co. KG 
c/o Unibail- Rodamco-Westfield 
Real Estate Management GmbH 
Klaus-Bungert-Slr. 1 
40468 Düsseldorf. 

Diese ist ebenfalls Eigentümer in des angrenzenden Ein­
kaufszentrums Köln Arcaden. 

TEILNEHMENDE PLANUNGSTEAMS 
Folgende, durch die Auftraggeberin und die Stadt Köln aus­
gewählten, vier Planungsteams nehmen am Verfahren tei l 
(in alphabetischer Reihenfolge!: 

• AS+P Albert Speer. Fr·w11!urt 

• bjp I bläser jansen partner GbR ,_·1,_,, t n,,,i"; 

New GbR Architekten. f',.ln 

• Torsten Becker Stadtplanung l-1 Jnl,I,,r· 

Au f Grund der hohen Bedeutung der Freiräume im Plan­
gebiet werden die Planungsbüros weitere Fachexpertise 
aus dem Bereich Landschaftsarchitektur in ihre Pla­
nungen einbeziehen. Diese nehmen ebenfalls an der 
dreitägigen Planungswerkstatt teil. Die Benennung der 
Partnerbüros soll spätestens bis zum 06.03.2025 an das 

Verfahrensmanagement. die ulrich hartung gmbh an die 
E- Mailadresse: sgka@stadt-projekt.de erfolgen. Ein Ver­
kehrsplanungsbüro wird allen Teilnehmenden zur Seite 
gestellt. 

EMPFEHLUNGSGREMIUM 
Die Lösungsvorschläge und Entwürfe der teilnehmen­
den Planungsteams werden durch ein Gremium, das mit 
Stadtplaner:innen, Architekt: innen, Freiraumplaner:innen 
sowie Vertreter:innen der Stadt Köln, der Auftraggeberin 
und der polit ischen Gremien besetzt ist. beurteilt. Das 
Entscheidungsgremium tagt in nichtöffentlicher Sitzung. 
Es entscheidet grundsätzlich mit einfacher Mehrheit. Das 
Fachgremium wird im Rahmen eines Briefings zur end­
gültigen Abfassung der Aufgabenstellung beteiligt. 

Stimmberechtigtes Fachgremium 
• Barbara Ett inger-Brinckmann, ehern. BOA Präsidentin, 

ANP Architektur- und Planungsgesellschaft mbH. Kassel 
• Prof. Thomas Fenner, studio grüngrau GmbH, Düsseldorf 
• Markus Greitemann, Architekt, Beigeordneter Planen 

und Bauen, Stadt Köln 
• Prof. Annette Hillebrandt. Bergische Universität Wuppertal 
• Jürgen Minkus, Architekt, Gestaltungsbeirat, Stadt Köln 
• Prof. Ritz Ritzer, bogevischs buero architektur & stadtpla­

nung GmbH, München 
• Markus Müller, Präsident Architektenkammer Baden­

Württemberg. MAP Archi tekten, Stuttgart/Meckenbeuren 
• Chrfstina Schlottbom, Landschaftsarchitektin /Stadtpla­

ner in, Innovativ in Stadt + Raum, Düsseldorf 
• Prof. Fabian Storch, Architekt. BLOX Architekten und In-

genieure GmbH. Köln 

Stimmberechtigte Vertreter:innen Auftraggeberin 
• Simon Splittgerber, Union Investment. Hamburg 
• Manfred Lehnhoff. Unibail- Rodamco-Westfield, Düs­

seldorf 
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Stimmberechtigte Sachkundige 
• Bezirksbürgermeisterin Claudia Greven-Thürmer 

(SPDI. Stadt Köln 
• Vertreter:innen Fraktionen StEA, Stadt Köln 

SPD, Bündnis 90/Oie Grünen, CDU, Die Linke, FDP, Volt 

Stellvertretende Fachkundige 
• Eva Herr, Leiterin Stadtplanungsamt, Stadt Köln 
• Carotine Wagner, Stadtplanungsamt, Stadl Köln 

Stellvertretende Auftraggeberin 
• Holger Meyer-llgner. Union Investment, Hamburg 
• Dirk Hünerbein, Unibail-Rodamco-Westfield. Düsseldorf 

Stellvertretende Sachkundige 
• Vertreter:innen Fraktionen BV, Stadt Köln 

Beratend 
• Peter Berner, ASTOC ARCHITECTS AND PLANERS 

GmbH. Köln 
• Patrick Thies, Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG, 

Aachen (Verkehrsplanung) 
• Martin 8. Berger, BRAND BERGER GmbH & Co. KG, 

München 

Die Auftraggeberin beabsichtigt ggf. weitere Expertinnen 
nach Erfordernis zum Verfahren hinzuzuziehen. 

Vorprüfung 
• Derya Erdogan. Stadtplanungsamt, Stadt Köln 
• Melanie Pörsch, Stadtplanungsamt, Stadt Köln 
• N.N., KoopBLM/Umweltprüfung, Stadt Köln 
• N.N., Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung, Stadt 

Köln 
• N.N., Amt für Verkehrsmanagement, Stadt Köln 
• N.N., Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege, 

Stadt Köln 
• N.N„ Koordinationsstelle Klimaschutz, Stadt Köln 
• Ggf. N. N., Bauaufsichtsamt, Stadt Köln 
• N.N., Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, 

Stadt Köln 
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• N.N„ Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Stadl Köln 
• N.N .. Stadtentwässerungsbetriebe AöR. Stadt Köln 
• Arpad Hetey, ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS 

GmbH. Köln 
• Golbiz Nekoomaram, IDK KLEINJOHANN GmbH & Co. 

KG, Köln !Tragwerksplanungl 
• Frank Hatscher, Corall Ingenieure GmbH, Meerbusch 

( Brandschutzberatung) 
• Karsten Miltkau, HTW Hetzet, Tor-Westen+ Partner In­

genieurgesellschaft GmbH & Co. KG, Düsseldorf ITGAI 
• Patrick Thies, Ingenieurgruppe IW GmbH & Co. KG. 

Aachen (Verkehrsplanung] 
• Thomas Knuth, Oekra Automobil GmbH. Bielefeld 

!Schallimmissionsschutz) 
• Iris Hartung, ulrich hartung gmbh, Bonn 
• Kristin Gehm, ulrich hartung gmbh, Bonn 
• Julian Maurer, ulrich hartung gmbh, Bonn 

0 omo 
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A4. TERMINE UND DURCHFÜHRUNG DER 
PLANUNGSWERKSTATT 

Die Planungswerkstatt finJet vor Ort in den Köln Arcaden 
mit anschließender Nachbearbeitung in den Büros statt. 
Die Terminübersicht ist im Folgenden dargestellt: 

VERSAND DER AUFGABENSTELLUNG 
17. Februar 2025 

VORAB-BRIEFING DER PLANUNGSTEAMS/ 
RÜCKFRAGENBEANTWORTUNG 
06. März 2025 (halbtags online] 

VORAB-BRIEFING DES EMPFEHLUNGSGREMIUMS 
06. März 2025 !halbtags online) 

3-TÄGIGE PLANUNGSWERKSTATT 
13. März - 15. März 2025 (vor Ortl 
Tag 1: Einführung+ Begehung+ Arbeitsphase 
Tag 2: Arbeitsphase+ Zwischenkolloquium 
Tag 3: Arbeitsphase+ Abschlusspräsentation+ 

Planungshinweise 

NACHBEARBEITUNGSPHASE 
17. März - 30. April 2025 

ABGABE LEISTUNGEN STUFE 2 
30. April 2025 (digital, Modell bis 05. Mai 2025) 

VORPRÜFUNG 
05. Mai - 28. Mai 2025 

ABSCHLUSSPRÄSENTATION DER PLANUNGSTEAMS 
02. Juni 2025 lvormittags vor Ortl 

ENTSCHEIDUNG DES EMPFEHLUNGSGREMIUMS 
02. Juni 2025 (nachmittags) 

ABENDVERANSTALTUNG MIT DER ÖFFENTLICHKEIT 
02. Juni 2025labends] 



Ruckfragen konnen bis zum 27.02.2025 in Textform an 
sqka@stadt•pro1ekt.de gerichtet werden. Es ist vor• 
gesehen. Rückfragen in dem Termin zum Vorab-Brie­
fing am 06.03.2025. von 13-15 Uhr (online) gemeinsam 
mit der Auftraggeberin. und den Teitnohmenden IEmp• 
fehlungsgremium optional) zu erörtern. Die Teilnah-

Februar 2025 

Vorab­
Briefing 

März 2025 

me wird allen Planungsteams dnngend empfohlen. 
Das Protokoll zum Vorab-Bnef,ng wird inkl. Beantwortung 
der Rückfragen innerhalb von sieben Tagen nach dem Ter­
min an alle Teilnehmenden und das Empfchlungsgrcmu.1m 
versandt. Am ersten Tag der dreitlig,gen Planungswerkstatt 
findet am 13.03.2025 um 10.30 Uhr cino Ortsbesichtigung 

statt. Treffpunkt Wasserturm, oberstes Parkdeck (Koln Ar­
caden. Kalker Hauptstraße 55. 51103 Köln). Die Planungs• 
teams haben die Möglichkeit ab 09.00 Uhr ihre Arbeitsplln• 
ze einzurichten. D,e öffentliche Begrüßung findet um l 0.00 
Uhr im Werkstattraum statt. 

Öffentlichkeit: 
Austausch mit 

Planungsteams+ 
Teilnahme 

Präsentation 
Zwischenergebnisse 

Empfehlungs­
gremium 
Stufe 1 

März 2025 

Öffentlichkeit: 
Teilnahme 

Abschlusspräsentation 

Empfehlungs­
gremium 
Stufe 2 

März - Juni 2025 

Öffentlichkeit: 
Möglichkeit zur 

schriftlichen Stel­
lungnahme 

(§ 3 Abs. 1 BauGBl 

Juni 2025 
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A5. BETEILIGUNG DER ÖFENTLICHKEIT 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Köln (StEAI hat 
in seiner Sitzung am 05.12.2024 neben dem Beschluss zur 
Durchführung des hier vorliegenden Ouatifizierungsverfah­
rens ebenfatts den Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan - Arbeitstitel: 
.Kalker Hauptsiraße/ Barcelona-Attee in Köln-Kalk"" und 
die Durchführung der fruhzeihgen Öffentlichke1tsbeteili9un9 
gemäß § 3 Abs. 1 BauBG zur Entwicklung des Plangcbietes 
gefasst. 

O,e Beteiligung der Öffentlichkeit ist zentraler Bestandteil 
des kooperativen städtebaulichen Oualifi:den.ingsverfahrens. 
Während der Planungswerkstatt wird der interessierten Öf• 
fentl,chke,1 Gelegenheit zur Teilnahme an Prasentationsver­
anstattungen sowie ... in genau definierten Zeitfenstern - zur 
Inaugenscheinnahme der Bearbeitung durch die Planungs­
teams vor Ort gegeben. Hier können 8ürger:innen einen ak­
tiven Input und Anregungen zu den Entwürfen geben. 

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 02.06.2025 und 
einer im Nachgang zu dic-scm Verfahren sta1trindenden 
2-wl!chigen Online-Veröffentlichung des Wettbewerbsergeb­
nisses. findet die förmliche frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili­
gung gemäß§ 3 Abs.1 BauGB statt. Allen Interessierten wird 
Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben. 

IJ 
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A6. LEISTUNGEN 

Die Neubaupotenziale [unter Berücksichtigung des größt­
möglichen Erhalls des Bestandes) sind in überzeugenden 
Entwurfsideen der städtebaulichen Figur und Funktions­
lösungen sowie attraktiven Freiräumen zu entwerfen, die 
eine klare Haltung zum Stadtumbau erkennen lassen und 
einen städtebaulichen Rahmen setzen. Das Konzept soll 
insbesondere auch eine sinnvolle Antwort in Bezug auf die 
Adressbildung des Quartiers an diesem Standort finden. 
Die heutige rückseitige Adresse des Einkaufszentrums 
soll dabei einem Wandel unterzogen werden. Die konzep­
tionelle kreative Einbeziehung ergänzender Nutzungsideen 
in das städtebauliche sowie freiraumplanerische Konzept 
wird begrüßt. Fragen der städtebaulichen Ordnung und 
verträglichen Nachverdichtung sind zu reflektieren. Die 
Berücksichtigung eines ressourcenschonenden Umgangs 
mit grauer Energie ist dabei zwingend zu beachten. Die 
Entwurfskonzepte sollen anhand der folgenden Abgabe­
leistungen dargestellt werden: 

LEISTUNGEN PLANUNGSWERKSTATT 
(BIS ABSCHLUSSPRÄSENTATION STUFE 11 
• Lageplan mit Darstellung der städtebaulichen Struktur 

und der räumlichen Verflechtungen mit den angrenzen­
den Quartieren mit Aussagen zu Nutzungsstrukturen, 
Freiraumvernetzung und Erschließung [Wegebeziehun­
gen, Eingänge und Zufahrten] M 1 :1.000 

• Städtebauliches und freiraumplanerisches Konzept 
M 1 :500 

• Konzept zur Verkehrsführung 1m Parkhaus und Veror­
tung der Stellplätze und Fahrradabstellplätze mit Dar­
stellung erhaltener Bestand/ Neubau M 1: 1.000 
Für das Verständnis der Planung erforderliche schema­
tische Schnitte M 1 :500 
Abbildung städtebauliche und freiraumplanerische Leit ­
idee (ohne Maßstab! 

• Abbildung des Freiraumkonzepts und Nachweis der 
Grünflächen entsprechend des Kooperativen Bauland­
modells 2017 plus der Stadt Köln lohne Maßstab) 

• Abbi ldung der Konzeptidee zur abschnittsweisen und 
flexiblen Entwicklung vom Bestand zum Stadtquartier 
Köln Arcaden lohne Maßstab! 

• Einarbeitung des Entwurfes als Kubatur in ein Schräg­
luftbild zur Darstellung der Einbettung in den städte ­
baulichen Kontext (Anlage D.2.101 

• GF nach BauNVO §20 Absatz 3 gern. Formblatt (Anlage 
0.4.1) 

• Städtebauliche Kennwerte gern. Formblatt !Anlage 0.4.1) 
• Berechnung des C01-Äquivalents anhand der erhaltenen 

Bausubstanz gemäß Formblatt (Anlage 0.4.1) 
Stellplatzberechnung gern. Formblatt (Anlage D.4.1) 
Erläuterungsbericht max. 2 Seiten DIN A4 

• Präsentation mit den geforderten Leistungen vor Ort im 
Rahmen der Planungswerkstatt 

• Arbeitsmodell M 1 :500 (auf Einsatzplatte! 

LEISTUNGEN AUSARBEITUNGSPHASE 
(BIS ABSCHLUSSPRÄSENTATION STUFE 2) 
Überarbeitung und Konkretisierung des Konzeptes der 
Arbeitsphase 1 nach Maßgabe der Hinweise des Empfeh­
lungsgremiums: 

• Lageplan m,t Darstellung der städtebaulichen Struktur 
und der räumlichen Verflechtungen mit den angrenzen­
den Quartieren mit Aussagen zu Nutzungsstrukturen. 
Freiraumvernetzung und Erschließung, Angaben zur 
Geschossigkeit und Gebäudehöhen, Dachaufsichten der 
vorhandenen und geplanten Gebäude linkl. begrünte 
Dachflächen), mil Angabe der wesentlichen Nutzungen 
M 1:1.000 

• Lageplan mit Darstellung EG-Grundriss (schematisch); 
Grün- und Freiflächen. Erschließung und Lage der Ge­
bäudeeingänge, Anschlüsse an die vorhandenen Struk-

turen (Einkaufszentrum! M 1,500 
• Konzept zur Verkehrsführung im Parkhaus und Veror­

tung der Stellplätze und Fahrradabstellplätze mit Dar­
stellung erhaltener Bestand/ Neubau M 1: 1.000 

• Für das Verständnis der Planung erforderliche Schnitte 
mit angrenzender Nachbarbebauung M 1 :500 

• Detailplan M 1 200 Freiraumgestaltung der Diagonale 
Abbildung der verkehrlichen Erschließung, Maßnahmen 
Mobilitätskonzept, Mobilstation, Zufahrten Tiefgaragen/ 
Parkgaragen, Stellplätze und Fahrradabstellantagen. 
Lieferverkehr (ohne Maßstab! 
Abbildung des Nutzungskonzepts lohne Maßstab] 

• Abbildung des Freiraumkonzepts und Nachweis der 
Grünflächen entsprechend des Kooperativen Bauland­
modells 2017 plus der Stadt Köln lohne Maßstab! 

• Abbildung der Konzeptidee zur abschnittsweisen und 
flexiblen Entwicklung vom Bestand zum Stadtquartier 
Köln Arcaden [ohne Maßstab) 

• Abbildung des Nachhaltigkeitskonzepts lohne Maßstab! 
• Besonnungsuntersuchung (optional) 
• Einarbeitung des Entwurfes als l\ubatur in ein Schräg­

lu ftbild zur Darstellung der Einbettung in den städte­
baulichen Kontext !Anlage 0.4.1 I 

• Zwei sinnvo(l gewählte und konzeptabhängige perspekti­
vische - nicht fotorealistische - Darstellungen 

• GF nach BauNVO §20 Absatz. 3 gern. Formblatt !Anlage 
0.4.1) 

• Städtebauliche Kennwerte gern. Formblatt (Anlage 0.4.1) 
• Berechnung des C02-Äquivalent anhand der erhaltenen 

Bausubstanz gemäß Formblatt (Anlage D.4.1) 
• Stellplatzberechnung gern. Formblatt !Anlage D.4.1 I 
• Erläuterungsbericht max. 2 Seiten DIN A4 
• Verfassendenerklärung (Anlage 04.21 
• Präsentation mit den geforderten Leistungen vor Ort zum 

Abschluss der Ausarbeitungsphase 
• Arbeitsmodell M 1 :500 lauf Einsatzplatte) 



A7. ABGABEN UND PRÄSENTATIONEN 

Im Rahmen der Stufe 1 sind die Pläne und das Modell zwei­
mal während der Planungswerkstatt zu präsentieren und im 
Nachgang - am Abend der Präsentation bis 0.00 Uhr - digi­
tal einzureichen. Der Abgabetermin !Stufe 2) für die Pläne ist 
der 30.04.2025 bis 24.00 Uhr (digital) und für das Modell der 
05.05.2025 bis 17.00 Uhr !Versand an urlich hartung gmbh. 
Adenauerallee 127a, 53113 Bonn!. 

Die Lösungsansätze sind prägnant und informativ unter Ein­
haltung des vorgegebenen Datei-Formats darzustellen. Die 
Leistungen der Phase 1 sind auf max. zwei DIN AO Plänen 
darzustellen. Für Phase 2 sind die Leistungen pro Planungs­
team auf max. vier DIN AD Plänen abzubilden. Jedes Pla­
nungst·eam darf nur eine Arbei t ohne Variantelnl einreichen, 

• Die Abgabe erfolgt ausschließlich digital per E-Mail an 
sqka@stadt -projekt.de 

• Die Präsentationspläne als tif-Dateilenl in einer 
Auflösung von bevorzugt 300dpi 

• Die Präsentationspläne !Format stehend, DIN AOI als 
pdf-Dateilen) mit eingebundenen Pixeldarstellungen in 
einer Auflösung von 300dpi 

• Die ausgefüllten Formblätter als xls-Datei [MS Excel! 
und pdf 

• Die geforderten Leistungen als CAD-Dateilenl im Format 
dwg oder dxf !AutoCAD) 

• Der Erläuterungsbericht als pdf- und doc-. bzw. txt-Datei 
Verzeichnis der eingereichten Unterlagen als pdf-Oatei 

AS. HONORARE 

Jedes Planungsteam erhält lür die Bearbeitung der Aufga­
benstellung der 1. und 2. Stufe ein Gesamthonorar in Höhe 
von 30.000 € netto zzgl. Umsatzsteuer in geltender gesetz­
licher Höhe. 
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Das Honorar wird aufgeteilt in 
1. Stufe: 20.000 € netto 
2. Stufe: 10.000 € net to 

Dieses wird nur bei Abgabe einer prüffähigen Arbeit für die 
jeweilige Bearbeitungsstufe ausbezahlt. Reise- und Über­
nachtungskosten werden zusätzlich vergütet. Die Rech­
nungsstellung kann jeweils nach digitaler Abgabe gemäß 
beigefügtem Muster !Anlage 0.4.3) erfolgen. 

A9. WEITERE BEAUFTRAGUNG 

Mit Auszahlung der Aufwandsentschädigung s ind alle An­
sprüche aus dem Verfahren abgegolten. Die Mehrfach­
beauftragung wird mit einem Auftragsversprechen an ein 
auszuwählendes teilnehmendes Büro für den Städtebau­
l ichen Rahmenplan gern. Merkblatt Nr. 51 Städtebaulicher 
Entwurf (AKBW) durchgeführt. Die in diesem Verfahren er­
haltene Aufwandsentschädigung wird auf das mit dem Auf­
tragsversprechen verbundenen Honorar angerechnet. 

Oarüberhinausgehende Ansprüche auf eine Weiterbeauf­
tragung bestehen nicht. Der ausgewählte städtebauliche 
Entwurf stellt im Weiteren die Grundlage sowohl für den 
Vorhaben- und Erschließungsplan IVEPI als auch für den 
Bebauungsplan dar. Die Büros für die Bearbeitung der Ob­
jektplanung und des Bebauungsplanes stehen bereits fest 
und sind nicht Teilnehmende der Planungswerkstatt. 

A10. WERTUNGSKRITERIEN UND 
BINDENDE VORGABEN 

Die Arbeiten werden anhand der folgenden Kr iterien be­
urteilt lohne Rangfolge): 
• Städtebauliche Qualität 
• Freiraumplanerische Qualität 
• Einhaltung des Nutzungsmixes 
• Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 
• Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit 
• Individualität und innovative Qualität 

Das Empfehlungsgremium lässt alle Beiträge zur Beurtei­
lung zu, die 

• in wesentlichen Tei len dem geforderten Leistungsum­
fang entsprechen und 

• termingerecht eingegangen sind. 



Inhaltlich bindende Vorgaben, deren Nichteinhaltung zum 
Ausschluss der Arbeit führen, werden nicht festgelegt. 
Über die Zulassung entscheidet das Empfehlungsgremium 

A11 . URHEBERRECHTE UND NUTZUNG 

Die Arbeiten dürfen von der Auftraggeberin veröffentlicht 
werden. Sie dürfen für den vorgesehenen Zweck genutzt 
werden. Die Arbeiten werden Eigentum der Auftraggeber in. 
Ansonsten verbleiben alle Rechte nach dem Urheber­
rechtsgesetz bei den Verfasser:innen. 

A12. DATENSCHUTZ 

Mit der Teilnahme am Verfahren - ob im Rahmen von Emp­
fehlungsgremium, Vorprüfung oder Teilnehmerkreis (inkl. 
angestellten Mitarbeitenden/Sonderfachleuten) - wird dem 
betreuenden Büro bzw. der Auftraggeberin und der Stadt 
Köln das Recht eingeräumt, personenbezogene Daten zu 
erheben, für die Dauer des Verfahrens zu speichern und im 
erforderl ichen Umfang in Dokumenten [hier z.B. Aufgaben­
stellung, Protokolle von Sitzungen. Vorprüfber ichte, Pres­
semitteilungen, Dokumentation, Vergabe) zu verwenden 
und zu kommunizieren. Es sind dies: 

• Name, Vorname, Gender, akad. Grad/Titel 
• Berufsbezeichnung 
• Organisation 
• Anschrift 
• Telefon 
• E-Mail 

Um das Projekt zu dokumentieren und darüber zu berich­
ten, wird während der Veranstaltungen im Zusammenhang 
mit dem kooperativen städtebaulichen Qualifizierungsver­
fahren fotografiert und ggf. gefilmt. Alle Teilnehmenden er­
klären sich damit einverstanden, dass die Bilder und Videos 

für Veröffentlichungen in Printmedien und Presse [z.B. Ta­
gespresse, Imagebroschüren). Webseiten und Newsletter 
sowie auf unseren Social -Media-Kanälen (Facebook, lnsta­
gram, Twitter, Linkedlnl verwendet werden. Alle betroffenen 
Personen haben jederzeit die Möglichkeit. ihre Einwilligung 
für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an 
die genannten Kontaktdaten oder direkt persönlich gegen­
über dem Fotografierenden. 

A 

sgka@stadt-projekt.de 

1 /, 
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8 1. VORSTUDIE 

Die Auftraggeberin untersucht seit dem Jahr 2022 Entwick­
lungspotentiale im Bereich des vorliegenden Planungsrau­
mes. Hierzu wurde ASTOC mit einer Vorstudie beauftragt, 
die bereits Grundlage für eine erste Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange im Rahmen des angestoßenen Bebau­
ungsplanverfahrens war. Zahlreiche Voruntersuchungen 
lu.a. im Bereich Verkehr/Mobilität. Immissionen. Statik, 
Brandschutz. Erschließung] liegen bereits vor. Die Erwei­
terungsmaßnahme steht unter der zwingenden Maßgabe. 
das angrenzende Einzelhandelszentrum Köln Arcaden un­
eingeschränkt weiter betreiben zu können. 

Bereits im Dezember 2023 wurde dem Gestaltungsbeirat 
der Stadt Köln die Vorstudie von ASTOC vorgestellt, der den 
positiven Umgang mit dem Grundstück und der Komple­
xität der Planungsaufgabe würdigt. Für den weiteren Pla­
nungsprozess wurde die Durchführung eines kooperativen 
städtebaulichen Oualitizierungsverfahrens mit Beteiligung 
der Öffentlichkeit angeregt !Empfehlungen siehe Anlage 
0 .3.14 ). 

Am 05.12.2024 hat der Stadtentwicklungsausschuss der 
Stadt Köln IStEA] sowie am 23.01 .2025 die Bezirksvertre­
tung Kalk folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Beschluss nach § 12 Abs. 2 Baugesetzbuch IBauGB] 
ein Bebauungsplanverfahren lvorhabenbezogener 
Bebauungsplan] für das Gebiet nördlich der Kalker 
Hauptstraße - hinter liegend dem Einkaufszentrum 
„Köln Arcaden··. östlich der Barcelona Allee, südl ich 
des Bürgerparks Kalk, westlich der Vietorstraße -
Arbeitstitel: Kalker Hauptstraße/Barcelona-Allee in 
Köln-Kalk - einzuleiten mit dem Ziel. ein gemischt 
genutztes Quartier mit Wohnungen, Büros und öffent­
lich zugänglichen Grün- und Freiflächen festzusetzen; 

1 '/ 

2. Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Qualifizierungs­
verfahren; 

3. Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Öf­
fentlichke1tsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB nach 
Modell 2 und und Zustimmung zu dem von der Ver­
waltung vorgeschlagenen Verfahren. die Öffentlichkeit 
zusätzlich im Rahmen des Qualifizierungsverfahrens 
zu beteiligen 

Die Beschlussvorlage stehl als Anlage 0 .3.15 zur Verfü­
gung. Mit diesem Qualifizierungsverfahren sollen insbe­
sondere folgende städtebaulichen Fragestel lungen beant­
wortet werden: 

• Nachweis einer „qualitätsvollen Dichte" im Sin­
ne des vom Rat der Stadt Köln am 23. März 2023 
beschlossenen „Köln-Katalogs" 

• Raumkante zum Bürgerpark Kalk 
• Anzahl, Standort und Kubatur/en der Gebäude 
• Verträglichkeit Hochpunkt/ Hochpunkte 
• Schaffung qualitativ hochwertiger Freiflächen 

Die diesbezüglichen Rahmenbedingungen und die genaue 
Aufgabenstellung sind im Folgenden genauer beschrieben. 

82. LAGE UND UMFELD 

Das Plangebiet befindet sich im Westen des Stadt teils Kalk. 
Es beläuft sich auf eine Größe von circa 25.700 m2 und be ­
inhaltet eine Teilfläche des Flurstücks 240 !Gemarkung 
Kalk. Flur 21]. Nicht im Plangebiet l iegt das eigentliche 
Einkaufszentrum Köln Arcaden, welches ebenfalls Teil des 
Flurstücks 240 ist. Die südl iche bzw. die östliche Grenze 
des Bebauungsplanes verläuft im Bereich der Köln Arca­
den entlang der nördlichen bzw. der nordwestlichen Fas-

sade des Einkaufszentrums. Ansonsten bilden die Grenzen 
des Flurstücks 240 auch die Grenzen des Planungsraums 
entlang der Barcelona-Allee im Westen sowie des Bürger­
parks Kalk im Norden. 

Des Weiteren ist geplant. Tei le des Flurstücks 360 (Gemar­
kung Kalk, Flur 21 ) gemäß § 12 Abs. 4 BauGB mit in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan einzubeziehen. um die 
Erschließung über die Barcelona-Allee zu sichern. Der Er­
gänzungsbereich weist eine Fläche von circa 2.300 m2 auf, 
sodass sich insgesamt eine Größe von circa 28.000 m1 er~ 
gibt. 

Der nördlich angrenzende Bürgerpark Kalk ist nicht Teil 
des Plangebietes. In dem Bebauungsplanverfahren werden 
keine weiteren. sich ergebenden Ansprüche im Bürgerpark 
abgebildet. 
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B3. BESTAND UNO PLANUNGSPRAMISSEN 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich zwei Parkgaragen 
mi1 insgesamt ci,ca l.800 Stellplatzen. Diese sind in einem 
gemeinsamen Untergeschoss sowie in jeweils zwei sepa­
ralen oberirdischen Parkdecks untergebracht. wobei das 
Parkhaus insgesamt als offenes Parkhaus (natarlich belüf­
letl gilt. Die Parkgaragen werden oberirdisch städtebaulich 
von einer diagonal von NordWest nach Südost verlaufenden 
Achse als Fuß• und Radwc9.cvcrbindung getrennt (im wei ­
teren Diagonale genanntl. Uber ei,,e Foßgängerbrücke im 
offenen Obergeschoss besteht eine Fußgängerverbindung 
zwischen den beiden Parkgarageo. Oarübet hinaus sind die 
Parkgaragen mittels punktueller Fußgangerbrücken direkt 
an das südlich angrenzende Einkaufszentrum Köln Arca­
den angeschlossen. welches zur Kalker Hauptstraße (Bun­
desstraße 55) ausgerichtet ist. 

Das Einkaufszentrum Köln Arcaden wird im Bestand er­
halten, insoweit muss das neu 2u entwickelnde Quartier 
unabhängig vom fortlaufenden Betrieb des Einkaufszent­
rums realisierbar sein. Das gill auch für die Bauphase. Der 
Stellplatzbedad der Köln Arcaden (rd. 1.300 Stellplatzei 
muss während des gesamten Umbaus bedient werden. Des 
Weiteren befindet sich im Plangebiet ein alter Wasserturm. 
welcher unler Denkmalschutz steht und aus der ehemali­
gen Nutzung des Gelandcs durch die Chemie Fabrik Kalk 
ICFKI erhalten geblieben ist. Das Plangebiet ist nahezu 
komplett versiegelt. Ausschließlich innerhalb der Diagona ­
len befinden sich Baumstrukturen ohne Bodenanschluss. 
We,tere Bäume außerhalb des Plangebietes befinden sich 
entlang der Barcelona-Allee; diese sind so woit wie möglich 
zu erhalten. 

Die Bestandspläne vom Einzelhandelszentrum und dem 
Parkhaus sind als Anlage 0.2., beigefügt. Westlich des 
Plangebietes befindet sich das Polizeiprasidium Köln. Im 



Norden grenzt der Bürgerpark Kalk an. welcher ,n seiner 
Wegeführung auch die diagonale Fußgängerverbindung im 
Plangebiet aufnimmt. Dort befinden sich u.a. ein Spielplatz. 
ein Fußballplatz sowie ein Basketballplatz für die öHentli­
che Nutzung. Im Nordosten grenzen außerhalb des Plange­
bietes WohngebBude an. Oarisber hinaus finden sich Sport­
und Freizeiteinrichtungen im weiteren Umfeld. 

In unmittelbarer Umgebung gibt es eine sehr heteroge­
ne Nutzungsstruktur. Zahlreiche Geschäfte. Restaurants. 
Imbisse und Cafes sind an der Kalker Hauptstraße ange­
siedelt. O,e Köln Ari:aden bieten eine Vielzahl an Einkaufs­
möglichkeiten sowie gastronomischem Angebot und sind 
ein beliebter Treffpunkt für Shopping-Begeisterte. Einzel­
heiten zu den Planungsprämissen werden thematisch zu­
geordnet im Folgenden dargestellt und beschrieben. 



-
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86. KOOPERATIVES BAULANDMODELL UND 
FÖRDERRICHTLINIE ÖFFENTL. WOHNEN 

Das Kooperative Baulandmodell IKoopBLMl wurde am 
17.12.2013 vom Rat der Stadt f<öln als Richtlinie zur För­
derung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus und zur 
Beteiligung der Planbegi.instigten an den Folgekosten be­
schlossen. Als wesentliches Regelungsinstrument leistet es 
einen wichtigen Beitrag zu den wohnungspolitischen Zielen 
der Stadt Köln. Mit Beschluss des Rats der Stadt Köln vom 
04.04.2017 wurde die Fortschreibung des Modells veranlasst 
und am 10.05.2017 im Amtsblatt der Stadt Köln bekanntge­
macht. Mit Ratsbeschluss vom 05.05.2022 wurde die erste 
Anpassung der Umsetzungsanweisung zum KoopBLM, das 
KoopBLM Köln 2017 plus beschlossen. welches vorliegend 
anzuwenden ist. 

Das Modell ist bei allen Vorhaben anzuwenden, für die die 
verbindliche Bauleitplanung Voraussetzung für die Schaf­
fung von Planungsrecht ist und die !unter anderem) die 
Schaffung von Baurecht für Wohnzwecke zum Ziel haben. 
Mindestens 30% der durch den Bebauungsplan geschaffe­
nen Geschossfläche Wohnen ist im öffentlich geförderten 
Segment zu errichten, vorausgesetzt es entstehen mehr als 
20 Wohr'leinheiten bzw. mehr als 1.800 m2 Geschossfläche 
Wohnen. Darüber hinaus verpflichtet sich der/die Planbe­
günstigle. die ursächlichen Mehrbedarfe für Grünflächen, 
Spielplätze und Betreuungseinrichtungen für unter und 
Uber 3-jährige Kinder herzustellen oder in bestimmten Fäl­
len abzulösen. 

Die dem KoopBLM zu Grunde liegenden Berechnungs­
ansätze für Einwohnerzahl, Wohnungsgrößen, Anzahl der 
Wohneinheiten und Bedarfe für Spiel- und Grünflächen sind 
bei der Planung zu berücksichtigen und darzustellen.Auf 
der Basis der Geschossfläche Wohnen wird mit einer Stan­
dardgröße von 90 m1 GF IGeschossfläche) / WE !Wohnein­
heit) die Anzahl der zukünftigen Wohnungen berechnet. Die 
Anzahl der Wohneinheiten, die im Durchschnitt von 2.3 Ein­
wohner:innen IEWI bewohnt werden, gibt Aufschluss über 
die Anzahl der zu erwartenden neuen Einwohner:innen im 

Quartier. Die Anzahl der zukünftigen Bewohner:innen be­
stimmt den Bedarf an Grünflächen (10 m1/EWI. Spielflächen 
l2m2/EWI und den Mehrbedarf an Kinderbetreuungsplätzen. 
Die Bedarfe sind innerhalb des Plangebietes darzustellen. 
Die Vorgaben der Stadt für Grünflächen und Spielplätze sind 
dabei zu berücksichtigen. 

Unter Heranziehung der Vorstudie der ASTOC können circa. 
9 .700 m2 Bruttogeschossfläche IBGF) Wohnen entstehen, 
gemäß den Berechnungsansätzen des KoopBLM (90 ml GF 
pro Wohneinheit) sind dies insgesamt 108 neue Wohneinhei­
ten. Damit sind die Voraussetzungen für die Anwendungen 
des KoopBLM in seiner fortgeschdebenen Fassung gegeben. 

Neben den 108 neuen Wohneinheiten sieht die Vorstudie 
auch die Errichtung von insgesamt 5.000 m2 Geschoss­
fläche für Seniorenwohnen 156 Wohnungen gern. Berech­
nungsgrundlage KoopBLMI sowie einer Pflegeeinrichtung 
mil 80 Pflegebetten vor. Die Geschossflächen für das Se­
niorenwohnen sowie fi.i r die Pflegeeinrichtung werden nicht 
in die Berechnungsansätze für die Ermittlung von Folge­
kosten bzw. von Mehrbedarfen [Grünflächen, Spielplätze, 
Kita etc.) einbezogen. Es besteht ein massiver Bedarf, in 
diesem Segment zusätzliche Angebote zu schaffen. Eine 
gezielte Wertabschöpfung für diesen wertvollen Projelü­
baustein steht hierzu im Widerspruch. 

Im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteili­
gung wurde festgestellt. dass das Vorhaben zwar einen Be­
darf an Kinderbetreuungsplätzen auslöst. dieser aber durch 
naheliegende Einrichtungen gedeckt werden kann. Im Stadt­
teil Kalk werden, auch unter Berücksichtigung der aktuellen 
Bevölkerungsprognose, der vorhandenen Betreuungsplätze 
und der geplanten Projekte und Sondierungen in der Pers­
pektive auf 2035 keine weiteren Betreuungsplätze benötigt. 
Dennoch ist vorgesehen. mindestens eine Großtagespfle­
ge für unter dreijährige Kinder fi.ir ein familienfreundliches 
Quartier anzubieten. Die Vorhabenträgerin wird im weiteren 
Verfahren prüfen, ob trotz nicht zwingender Erfordernis eine 
Kindertageseinrichlung oder Betreibskita statt einer Groß­
tagespflege geplant wird. 

Durch das Bauvorhaben entsteh! zwar ein Mehrbedarf an 
Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche, 
da das Plangebiet aber vollflächig mit einer Tiefgarage un­
terbaut ist. die 1m Zuge der Neuplanung erhalten bleiben 
soll. ist die Herstellung einer öHentUchen Spielplatzfläche 
gern. den Vorgaben aus dem KoopBLM auf dem vorgesehe­
nen Grundstück nicht möglich. da das Grundstück komplett 
unterbaut ist und damit für einen öffentlichen Spielplatz 
nicht geeignet ist. Vor diesem Hintergrund muss für den 
Mehrbedarf eine Ablöse gezahlt werden, die für die Aufwer­
tung umliegender öffentlicher Spielplätze genutzt wird. 

Bei der Planung von gefördertem Wohnungsbau sind die 
jeweils geltenden Förderrichtlinien Ötfentliches Wohnen 
IFRLI des Landes NRW !Anlage 03 161 anzuwenden. Ins­
besondere sind die wesentlichen planerischen Fördervor­
gaben der öffentlichen Wohnraumförderung unter anderem 
zur Geschossigkei t IVerortung in Gebäuden bis sieben Voll­
geschossei. zur Adressbildung und Erschließung sowie zu 
Wohnqualitäten und Grundrissen in den Nummern 2.4.1 bis 
2.4.7 FRL öff. Wohnen NRW zu berücksichtigen. 

Gemäß FRL öff. Wohnen NRW 2024, 2.4.5 ist ein Drittel der 
Grundstücksfläche als Grünfläche zu errichten, davon min­
destens 50 % als ein als Begegnungsort nutzbarer Teil. Die 
Dachfläche darf zur Kompensation nicht vorhandener Grün­
flächen auf dem Grundstück als nutzbarer Dachgarten he­
rangezogen werden. Abweichende Regelungen sind mit der 
Bewilligungsbehörde abzustimmen. Vorrangig wird hier auf 
die Festlegungen unter Ziffer C.6 verwiesen. 



87. PLANUNGSRECHT 

REGIONALPLAN / FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Koln, Teilab­
schnitt Region Köln ist das Plangeb1et als .Allgemeiner 
Siedlungsbereich· IASBI dargestellt. Entlang der Kalker 
Hauptstraße wird ein Schienenweg für den überregionalen 
und regionalen Verkehr „Bestand. Bedarfsptanmaßnah­
men • dargestellt. Die Planung entspricht somit den Zielen 
des Regionalplanes. 

Im Flachennutzungsplan der Stadt Köln wird das Plange­
biet, ebenso wie die westlich angrenzenden Bereiche, als 
Kerngebiet dargestellt. Der nördl ich des Plangebietes an• 
grenzende Bürgerpark Kalk ist als Grünfläche da1"9estetlt. 
Ostliche des Plangebietes erfolgt die Darstellung eines 
Besonderen Wohngebietes bzw. einer GemeinbedarfsOä­
che. Im Süden grenzt südlich der Kalker Hauptstraße ein 
Mischgebiet bzw. ein weiteres Besonderes Wohngebiet an. 
Die V01"9esehenen Nutzungen 1m geplanten Vorhaben wi­
dersprechen nicht der Darstellung eines Kerngebietes im 
Flachennutzungsplan. Eine Flächennutzungsplanänderung 
ist demnach zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. 

• • ' .. 
~~ ... 

- f,I .. . ,, 
\ ... ; .. ~"' .... 

30 



BEBAUUNGSPLAN 
Für dos Plong<b1et besteht der rechtskraftige Bebauungs­
plan Nr. 69450/08 _EhemaHges CFK-Gelände - in Köln Kalk 
m,t SalzungsbcscMuss vom 22.05.2003 IAnlage 0.3.131. Fur 
den Teil des Ptangebictes setzt dieser Bebauungsplan ein 
Kerngebiei MK 2 lest. Der nördlich angrenzende Bürger­
park Kalk wird als öffentliche Grünfläche lcstgosetzt. 

Neben Verkehrsflächen setzt der Bebauungsplan weitere 
Grünllachen. Gewerbegebiete, ein Sondergebiet, ein wei­
teres Kerngebiet. Mischgebiete. allgemeine Wohngebie• 
te sowie eine Fläche für Gemeinbedarl lest. Die Bereiche 
des Sondergebietes. der Mischgebiete sowie der allgemei­
nen Wohngebiete werden dabei durch den Bebauungsplan 
Nr. 69450/08. 1. Änderung ISatzungsbeschluss 22.06.2006 
- weiterhin Sondergebiet, Mischgebiete und allgemeine 
Wohngebietel sowie dem Vorhabenbezogenen Bebauungs­
plan Nr. 69454/02 _Barcelona-Allee- in Köln-Kalk ISat­
zungsbeschluss 10.03.2017 - Wohnen und Bürogebäude) 
!Anlage 0.3.131 überplant. 

Im Osten grenzen der Bebauungsplan Nr. 7045/02 ISat­
zungsbeschluss 12. t 1,2015 - Ausschluss von VergnUgungs.· 
stättenl sowie der vorhabenbczogcnc Bebauungsplan Nr. 
70451/02 ISatzungsbeschluss 19.12.2002 - allgemeines 
Wohngebiet und M,schgeb1et) an. Ebenfalls im Osten im 
Bereich der Vorsterstraße grenzt der Durchführungsplan/ 
Fluchtlinienplan Nr. 7044 No/07 mit dem Feststellungbe­
schtuss vom 25.05.1961 an. 

Südlich der Kalker Hauptstraße besteht der Durchfüh­
rungsplan/ Fluchtlinienplan Nr. 7044 No/06 mit dem Fests­
tellungbeschluss vom 24.09. 1959. 

Westlich der Barcelona-Allee setzt der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 69452/03 mit dem Satzungsbeschtuss 
vom 01.10.1998 ein Kerngebiet mit dem besondcrcn Nut· 
zungszweck Polizeipräsidium fest. 
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B8. LANDSCHAFTSSCHUTZ 

Der Landschahsplan der Stadt Koln stellt das Plangebiet 
als Innenbereich dar und trifft keine Aussagen, Es ist mit 
keinen Auswirkungen auf nächstgelegene Landschafts­
schutzgebiete zu erwarten. 

B9. DENKMALSCHUTZ UND 
HISTORISCHE MASCHINEN 

Oer historische Wassertunn als Relikt der ehemaligen 
Chemischen Fabrik Kalk (CFKI steht unter Denkmalschutz 
und ist weiterhin zu erhalten und in das Konzept einzube• 
ziehen. Oer Wasser-lt.um ist circa 40 m hoch und weist am 
Boden einen Radius von 5.2 m und oben einen Radius von 
4.9 m auf. Das Erdgeschoss wird durch den .. lnlegral1ons­
haus e.v.- genutzt. Dieser Verein nutzt die Raumtichkeiten 
als Kultur· und Austauschort lz. 8. für Lesungen. Aus· 
stellungen. Kreativworkshopsl. Die darüber liegenden Ge­
S<:hosse werden nicht gcnutzl. 

Darüber hinaus kann es nicht ausgeschlossen werden. 
dass im Plangebiet bodendenkmalpflegerische Belange 
betroffen werden. Bei einem Erhalt der weißen Wanne (vgl. 
Ziffer 8.12.41 ist keine Betroffenheit in Bezug auf Boden­
denkm~ler zu erwarten, da in diesem Fall kein weiterer Bo• 
deneingnff erfolgt. 

Im Plangebiet werden aktuell Objekte ausgestellt !siehe 
Fotos Seite 611. die aus dem Betrieb der CFK stammen und 
an diesen erinnern sollen. Die historischen Gegenstände 
sollen auch künftig vor Ort ausgestellt werden. 
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KLIMASCHUTZ 
Das Werkstattverfahren dient insbesondere dazu, die kli­
maschutzrelevanten Aspekte zur Optimierung der Ener­
gieversorgung bereits in einem sehr frühen Stadium mit­
zudenken und zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind 
wesentliche Maßnahmen zum Klimaschutz entsprechend 
den Leitlinien zum Klimaschutz der Stadt Köln (Anlage 
0.3.71. die als Baustein aus dem Klimaschutzmaßnahmen­
programm KölnKlimaAktiv 2022 am 17.03.2022 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen wurden, im weiteren Verfahren zu 
berücksichtigen und nachzuweisen. 

Im Rahmen der Klimaschutzleitlinien ist eine Versorgung 
mit lokalen, erneuerbaren Energiequellen vorgeschrieben. 
Dies sollte frühzei tig in den Planungsprozess mit einbezo­
gen werden. 

Städtebaulich relevante Parameter sind eine solarenerge­
tisch optimierte Ausrichtung der Gebäude und der Grund­
risse sowie eine kompakte Bauweise. Generell ist auf den 
Dachflächen Photovoltaik in Kombination mit Dachbegrü­
nung vorzusehen. Photovoltaikelemente können auch in die 
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Fassaden integriert werden. Begrünung der geschlossenen 
Fassadenbereiche ist zu prüfen. Eine Begrünung der Park­
garage ist aus statischen Gründen ausgeschlossen. 

STADTKLIMA 
Gemäß den städtischen Klimasimulationen (Quelle: DWD, 
Stadt Köln) ist das Plangebiet hinsichtlich Hitze als hoch bis 
sehr hoch belastet eingestuft. Zur Verbesserung des Mik­
roklimas und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität sollen 
die Freiflächen attraktiv gestaltet und begrünt werden. Bei 
allen Pflanzmaßnahmen ist auf Biodiversität zu achten. 

811 . VERKEHR UND MOBILITÄT 

ÖFFENTLICHER PERSONEN NAHVERKEHR 
Das Plangebiet ist sehr gut an den öffentlichen Personen­
nahverkehr (ÖPNVI angeschlossen. Direkt südlich der Köln 
Arcaden befindet sich die Haltestelle Kalk Post, an der die 
Stadtbahnlinien 1 (Weiden - Bergisch Gladbach) und 9 ISülz 

Offentlicher Personennahverkehr 

- Königsforst) sowie die Buslinien 159 (Schüttewerk - Buch­
heim Herler Straße). 171 !Mülheim Wiener Platz - Breslau­
er Platz/ Hbf.l und 193 IHeinrich-Bützler-Straße - Corinto­
straße) verkehren. Dabei verkehren die Stadtbahnlinien zu 
den Hauptverkehrszeiten im 5- min bzw. 10-min Takt. Die 
Buslinie 159 verkehrt ebenfalls in 10-min Takt, ebenso wie 
die Buslinie 171 , welche Jedoch nur in den Hauptverkehrs­
zeiten fährt. Die Buslinie 193 fährt stündlich. 

Die Bahnhaltestelle „Trimbornstraße" liegt nur ca. 200 m 
vom Plangebiet entfernt. Die Haltestelle wird von der Re­
gionalbahn RB25 (Köln-Hansaring - Lüdenscheid, 30-min 
Takt) sowie von den S-Bahnen S12 IAu ISiegl - Kerpen-Hor­
rem, 20-min Takt) und S 19 IAu (Sieg) - Düren, 20-min Takt) 
angefahren und ist ebenfalls fußläufig zu erreichen. 

MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR 
Über die Bundesstraße B55 (Kalker Hauptstraße) sind die 
Severinsbrücke bzw. die Zufahrten zu den Bundesautobah-
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nen A3/A4 bzw. zur östlichen Zubringerstraße zu den Bun­
desautobahnen A4/A59 IKreuz Gremberg) gut zu erreichen. 
Über die Barcelona•Altee sowie die VietorstraOe, welche 
über die 855 erschlossen sind. können die Parkgaragen der 
Köln Arcaden gut erreicht werden. 

FUSS· UND RADVERKEHR 
Die Kalker Hauptstraße IB 551 weist im Bereich vor den Köln 
Arcaden einen eigenen Radweg und e,nen breiten Gehweg 
aul. Östlich der Köln Arcaden wird der Radweg als Radfahr­
streifen auf der Straße geführt. Auf der gegenuber der Köln 
Arcaden liegenden Straßenseite befindet sich entlang der 
Kalker Hauptstraße ein separater Radfahrstreifen auf der 
Fahrbahn sowie ebenfalls ein Gehweg. 

In der Boreelono-AUee werden die Radfahrer auf der Straße 
gefOhrt. Entlang der Köln Arcaden sowie des Parkhauses 
besteht ein auskömmlicher Gehweg, auf der gegenüber­
liegenden Seite nur ein circa ein Meter breiter Gehweg. Im 
Bereich der Vietorstraße werden die Radfahrer ebenfalls 
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auf der Straße geführt Beidseits bestehen hier Radwege. 
Nördlich des Plangebietes bestehen im Bürgerpark Kalk 
mehrere Gehwege. 

RUHENDER VERKEHR 
In den Parkgaragen sind aktuell rd. 1.800 PKW-Stellplätze 
und 40 Fahrradstellplätze, die sich in einer Radstation im 
Bereich der Oi.Jgonalcn befinden, vorhanden. 

VERKEHRSFÜHRUNG 
In der Vorstudie ASTOC (siehe Abbildungen Seite 34 und 361 
1st die Verkersh.ihrung des Bestandes für alle Geschosse 
schematisch dargestelll. Neben der 1n der Abbildung grün 
dargestellten Anlieferzone auf der Nordseite des Einkaufs­
zentrums verlauft auch die Feuerwehrzufahrt nördlich der 
Köln Arcaden. 01e Zufahrt für alle Verkehre erfolgt von der 
Barcelona-Allee im EG. Ab dem EG wird die Parkgarage 
durch die . Diagonale· in zwei Baukörper getrennt . Die öst­
liche Parkgarage ist untergeordnet uber die Vietorstraße 
erschlossen. Das 1. DG ist nicht überdacht.Die Anlieferung 
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B12. TECHNISCHE HINWEISE 

SCHALLSCHUTZ 
Die schalltechnischen Rahmenbedingungen wurden von 
der Dekra Automobil GmbH untersucht. Das Plangebiet ist 
erheblich durch Lärmimm1ss1onen aus dem Straßen- und 
Schienenverkehr (hier: DB-Trassen und Betriebsbahnhof 
Oeutzer Feld) aus allen Richtungen belastet. Durch den 
Schalleintrag der stark frequentierten Kalker Hauptstraße 
und der Barcelona-Allee sowohl zur Tages- als auch zur 
Nachtzeit besteht eine Vorbelastung aus dem Straßenver­
kehr (Anlage 0.2.91. Eine erhebliche Beeinlrachligung der 
bestehenden Wohnnachbarschaft aufgrund zunehmender 
Lärmimmissionen aus dem planbedingten Mehrverkehr ist 
zu erwarten. 

Die an den Köln Arcaden befindlichen technischen Anla­
gen sind im weiteren Verlauf der Planung erforderlichen­
falls schalltechnisch zu ertüchtigen oder umzusetzen. Im 
Umfeld des Plangebietes bestehen im Norden, Osten und 
Süden schutzbedürftige Wohnnutzungen, die aufgrund 
der teilweise bestehenden Ausweisung als .Allgemeines 
Wohngebief besonders zu betrachten sind Neue schall­
technisch relevante Emissionsquellen sind mOglichst die­
ser Bebauung abgewandt zu planen. Darüber hinaus be­
findet sich im Westen ein Bürogebäude. 

Die östlich anschließenden Wohnnutzungen werden durch 
eine Lärmschutzwand vor den Schallimmissionen des offe­
nen. natürlich belüfteten Parkhauses geschützt. 

BRANDSCHUTZ, FEUERWEHRAUFSTELLFLÄCHEN UND 
FLUCHT· UND RETTUNGSWEGE 
Die Köln Arcaden verfügen im Bestand Ober eine rucksei­
tige Feuerwehrzufahrt im UG. welche über die Barcelona­
Allee und die Vietorstraße erreicht werden kann. Mindes­
tens eine der beiden Zufahrten muss erhalten bleiben. Eme 

Buro Handel 
■ Wohnen ■ G-0wcrbc Kito Tankstelle 

: ■ Mischbebauung ■ Grun- und Spielflächen Polizei- und Hochschule - --- .._....,. -- ... ----Nuuungs:typOtogttn im Um!ttd 



Wohnbebauung Vorsterstra~/rechts Larmschutzwand 

weitere Feuerwehrzufahrt befindet sich im Norden entlang 
des Bürgerparks Kalk. Die rückseitigen Treppenräume der 
Köln Arcaden müssen weiterhin für die Feuerwehr erreich­
bar und zugänglich sein. Gleiches gilt für die Treppenräume 
der Parkgaragen. 

Die Ladenstraße im Basement verfügt an der, in der nach­
folgenden Abbildung violett dargestellten Stelle, über eine 
Zuluftnachströmung IZugangstüren Mall! für die Entrau­
chung. Die Zuluftversorgung muss bei der Planung berück­
sichtigt werden und auch zukünftig gewährleistet bleiben. 

Für Gebäude, die mehr als 50 m von öffentlichen Verkehrs­
flächen entfernt liegen, sind Zu- und Durchfahrten für die 
Feuerwehr anzuordnen. Einzelheiten zur baulichen Ausfüh-

rung von Zu- und Durchfahrten für die Feuerwehr müssen 
den Anforderungen nach § 5 [2, 5 und 61 der BauO NRW 
entsprechen. Auf Ziffer 5 der . .Verwaltungsvorschrift zur 
Landesbauordnung" - W BauO NRW - wird hingewiesen. 
Darüber hinaus wird auf das in der Anlage 0.2.5 beigefügte 

Wasserturm 

r 
Zuluftversorgung Mall Köln Arcaden !violetter Pfeil) 

l 

brandschutztechnische Rahmenkonzept des Büros Corall 
Ingenieure GmbH verwiesen, in dem die Details zur Brand­
schutzsituat ion beschrieben sind. 

ENTWÄSSERUNG UND STARKREGENVORSORGE 
Das anfallende Schmutzwasser ist der öffentlichen Kana­
lisation zuzuführen. Das Planungsgebiet befindet sich in 
einem starkregengefährdeten Bereich IGefährdungsgrad 
sehr hoch!. Es ist also bei Starkregenereignissen mit auf­
tretendem Oberflächenwasser zu rechnen. Die Planung 
muss entsprechende Vorsorgemaßnahmen mitberücksich­
tigen. 

Hinweise für die Planung können den als Anlage D.3.9 und 
0.3.10 beigefügten Broschüren .. Leitfaden für eine was­
sersensible Stadt- und Freiraumgestaltung in Köln„ und 
. .Wassersensibel Planen und Bauen - Leitfaden zur Stark­
regenvorsorge für Hauseigentümer*innen, Bauwilllige und 
Architekt*innen in Köln" entnommen werden. Es ist eine 
Altlastenverdachtsfläche bzw. ein Altlastenstandort ver­
zeichnet, dies muss in der Entwässerungsplanung berück­
sichtigt werden. Das Vorhaben befindet sich im Bereich 
eines im Altlastenkataster nachrichtlich geführten Alt­
standortes gern. § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz. Im Rah­
men der Errichtung der Köln Arcaden und der Tiefgaragen 
wurden die Auffüllungen vollständig entfernt. 

TRAGWERK, BAUGRUND UND C02-ÄQUIVALENT 
Im Vorfeld wurde durch das Büro kevee Beratende Ingeni­
eure für das Bauwesen eine Bewertung und Einschätzung 
zur statischen Beurteilung des Parkhausbestandes vorge­
nommen. Um den Erhalt des Bestandes in Kombination mit 
einer Aufstockung der Parkgaragen zu realisieren. muss 
das bestehende statische Stützenraster eingehalten wer­
den, auch bei zusätzlichen lokalen Verstärkungen oder Er­
gänzung durch neue Stützen und Träger. In den Decken und 
in der Bodenplatte ist in den Stützenbereichen bereits zu-
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sätzliche Bewehrung vorhanden. die die höheren Querkräf­
te in den nur dort vorhandenen Bereichen berücksichtigt. 
Völlig neue Stützenpositionen würden zu dem Erfordernis 
erheblicher Verstärkungen bis hin zur Neuherstellung der 
Decke bzw. der Bodenplatte führen. 

Die maximale Aufstockung unter Erhaltung der Boden­
platte beträgt aus statischer Sicht zwei Geschosse. Für 
die Realisierung ist davon auszugehen, dass ein zusätz­
liches Stützenraster erforderlich wird. um die hohen Las­
ten gleichmäßig in die Bodenplatte einzuleiten und die 
Punktlasten an den Einführungspunkten zu verteilen. Bei 
Verzicht auf das zusätzliche Stützenraster ist davon aus­
zugehen. dass sowohl die Decke als auch die Bodenplatte 
in allen Stützbereichen ertüchtigt werden müssen. Bei der 
Bodenplatte handelt es sich um eine geschlossene „Weiße 
Wanne·, die möglichst nicht durchdrungen werden sollte. 
Ertüchtigungen sind mit hohen Kosten verbunden und aus 
statischer Sicht möglichst zu vermeiden. Ein Abriss und 
anschließender Neubau einer gleichwertigen Diagonale ist 
aus statischer Sicht weder nachhaltig noch technisch sinn­
voll. Aufgrund der bereits berücksichtigten hohen Nutz­
und Ausbaulasten ist die Bestandsdiagonale aus statischer 
Sicht relativ flexibel umnutzbar. 

Um ein Gebäude mit mehr als 10 Geschossen realisieren zu 
können, muss die Tragfähigkeit des Bodens und der Grün­
dung erhöht werden. Die vorhandene Flachgründung kann 
die erhöhten Lasten nicht mehr aufnehmen. Um ein Hoch­
haus realisieren zu können, muss die Bestandsbodenplatte 
in diesem Bereich komplett zurückgebaut werden. Um die 
Setzungen für das Hochhaus in dieser Größenordnung be­
grenzen zu können. ist eine Tiefgründung in Kombination 
mit einer stärker bewehrten Bodenplatte erforderlich. Der 
vollständige Rückbau der Bestandsbodenplat te ermöglicht 
eine flexible und vom Bestand unabhängige Planung der 
Obergeschosse. Das Stützenraster für die neu zu planen-



den Büro-, Wohn-, Pflege- und Kitanutzungen unterschei­
det sich in der Regel deutlich von dem einer Parkhausnut­
zung und kann somit optimal geplant werden. Der Rückbau 
ermöglicht somit eine unbegrenzte Höhe des Neubaus bei 
flexibler Planung. Die Gründungspfähle können sowohl 
für den statischen Lastabtrag als auch für die Geothermie 
nachhaltig genutzt werden. 

Für Baukörper. zwischen 3 und 10 Geschossen kann davon 
ausgegangen werden, dass es in Abhängigkeit vom gewähl­
ten Stützenraster zu lokalen Verstärkungen und Ertüchti­
gungen der Bodenplatte kommen kann. Um die Lasten 
und die damit verbundenen Ertüchtigungen der Bodenplat­
te möglichst gering zu halten. sollten die Obergeschosse 
möglichst in Leichtbauweise geplant werden. 

Die Bestandsbodenplatte kann die lasten eines 10-ge­
schossigen Massivgebäudes anstelle von optimierten 
Baumaterialien nicht aufnehmen. In diesem Fall wäre mit 
einem vollständigen Rückbau der Bestandsbodenplatte zu 
rechnen. Zur Beurteilung des erhaltenswerten Bestandes 
wurde das Potential, das die Parkhäuser bieten, als C02-

Äquivalent ermittelt. Der Erhalt des gesamten Parkhau­
ses Ost entspricht einer Ersparnis von ca. 4.8 Millionen 
Kilogramm C0

2
-Äquivalent. der des gesamten Parkhau ­

ses West einer Ersparnis von ca. 5.7 Millionen Kilogramm 
C0

2
-Äquivalent. Die gesamte Diagonale entspricht einer 

Ersparnis von ca. 830.000 Kilogramm C02-Äquivalent Auf 
Basis der Vorstudie ASTOC ist es gelungen, rund 8,5 Mil­
lionen C02-Äquivalent zu erhalten. Von den insgesamt ca. 
11 .3 Millionen C0

2
-Äquivalent wurden lediglich ca. 2,8 Mil­

lionen Kilogramm C02-Äquivalent vernichtet. Der zugrunde 
gelegte Umrechnungsfaktor C01-Äquivalente/m1 entspricht 
dabei den folgenden Werten: 

Bodenplatte C02-Äquivalente: 180 kg C02 pro m2 

Geschoss C02-Aquivalente: 140 kg C02 pro m2 
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Schnitt Bestand, Quelle: ASTOC Architecls and Ptanners GmbH, Vorstudie 
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C1 . PLANUNGSLEITLINIEN 

Die Eigentümerin der Fläche, die UIR Köln Arcaden GmbH & 
Co. KG, beabsichtigt das Plangebiet, im Rahmen eines zu­
kunfts- und klimaorientierten Stadtumbaus, in ein urbanes 
und lebenswertes Quartier aus Büro, Gewerbe, Wohnen, 
Senioren- und Pflegewohnen und Betriebskita weiterzu­
entwickeln und als neuen Stadtbaustein in die vorhandene 
Umgebung einzubinden. 

Die wichtigen Grün- und Freiräume sind gemäß den Vorga­
ben des KoopBLM als qualitativ hochwertige Grünflächen 
mit kombinierten generationenübergreifenden Freizeitan­
geboten zu gestalten. 

Im Plangebiet soll eine oberirdische Geschossfläche von 
insgesamt 40.000 bis 45.000 m2 zzgl. der Parkgaragen ge­
schaffen werden. Hiervor sollen circa die Hälfte auf die 
Büro- und gewerbliche Nutzung [ohne weitere Einzelhan­
delsnutzungen) sowie die andere Hälfte auf Wohnnutzun­
gen inklusive einer Betriebskita entfallen. Im Bereich des 
Wohnens sollen neben freifinanzierten Wohnungen auch 
Wohnungen im geförderten Wohnungsbau gemäß dem 
KoopBLM entstehen. Des Weiteren sollen Seniorenwoh­
nungen sowie eine Pflegeeinrichtung (80 Pflegebetten) im 
Plangebiet vorgesehen werden. 

Das neue städtebauliche und freiraumplanerische Konzept 
muss dabei angemessen auf die heterogene Struktur am 
Bürgerpark Kalk und in der Nachbarschaft reagieren und 
das neue Quartier mit der Umgebung vernetzen. Die Be­
rücksichtigung eines Hochpunktes soll im Rahmen der 
Planung geprüft werden. 

C2. PLANUNGSRAUM 

Das Plangebiet umfasst die in dem als Anlage D.2.1 bei­
gefügten Lageplan umrandete Fläche mit einer Größe von 
rd. 25.700m2. Den Anforderungen des Köln Katalogs fol• 
gend soll die städtebauliche Ausprägung der Kubatur der 
neu zu planenden Baukörper unter Berücksichtigung der 
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beschriebenen Rahmenbedingungen und städtebaulichen 
Zielen zu erfolgen. Für eine ganzheitliche Betrachtung ist 
eine analytische Auseinandersetzung mit dem Potential 
als Fläche „Quartierstypologie für die Innere Stadt" eben­
so wichtig wie die Beachtung des Bestandes des Einzel­
handelszentrums Köln Arcaden und die Verwendung nutz­
barer Bausubstanz. 

Gewünscht sind klar definierte und differenzierte Raum­
kanten, insbesondere zur Barcelona-Allee und zum Bür­
gerpark Kalk. Die Belebung und Fassung der inneren Dia­
gonale sollen verbessert werden. 

LEITPLANKEN 

Urbaner Nutzungsmix: Wohnen / Büro und Dienst­
leistung /Pflegeeinrichtung und Seniorenwohnungen 
/ Betriebskita 

40.000 - 45.000 m2 GF oberirdisch, davon 50% Woh­
nen, 50 % gewerbliche Nutzung, zzgl. Parkgaragen 

GRZ 1 / Orientierungswert GFZ 3 

Denkmalschutz Wasserturm 

Maßnahmen für die Verbesserung der Vernetzung 
mit den umgebenden Quartieren und Strukturen 

Schaffung von hochwertigem Grün- und Freiraum 
(gern. Vorgaben KoopBLMI / Aufwertung vorhande­
ner Strukturen 

Nachhaltige Transformation des Plangebietes 

Ressourcenschonender Umgang mit dem Bestand 

Unterbringung ruhender Verkehr Bestand und Neu­
bau, nachhaltige Mobilität 
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C3. NUTZUNGSMIX 

Das neue Quartier soll unterschiedliche Nutzungen vereinen. 
Das Konzept soll einen hohen Anteil von Nutzungsmischung 
beinhalten, der über der Empfehlung des Köln Katalogs von 
25 % für die Innere Stadt liegt. 

Die urbanen Nutzungen sind wie fo lgt zu planen: 

• 50% der oberirdischen Geschossfläche, ohne die Park­
garagen, als Wohnen und Pflegeeinrichtung . Diese sol­
len sich wie folgt zusammensetzen: bis zu 108 Wohn­
einheiten unter Anwendungen des KoopBLM in seiner 
fortgeschriebenen Fassung. Von diesen Wohnungsein­
heiten sollen bis zu 30% der geschaffenen Geschoss­
fläche Wohnen im öffentlich geförderten Segment ent­
stehen. Darüber hinaus rd. 5.000m2 Geschossfläche für 
Seniorenwohnen/Servicewohnen sowie eine vollsta­
tionäre Pflegeeinrichtung mit 80 Pflegebetten und eine 
Betriebskita mit ca. 40 Plätzen. 
Die übrigen 50% oberirdischer Geschossfläche, ohne 
die Parkgaragen, für Büro, Dienstleistungen, Gastrono­
mie und Freizeitnutzungen. 

• Einzelhandelsnutzungen sind ausgeschlossen. 

Für die jeweiligen Nutzungen sind 6% der geplanten Flächen 
als Nebenflächen in den Untergeschossen vorzusehen. 

C4. STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN 
UND GEBÄUDEHÖHEN 

Das Plangebiet soll im Wege der Nachverdichtung in ein 
kompaktes und somit flächensparendes Quartier trans­
formiert werden. Planerisch ist zu prüfen. welche städte­
baulichen Strategien sinnvoll sind, um eine „qualitätsvolle 
Dichte" im Sinne des Köln-Katalogs zu sichern. Es wird 
einer Ouartiersdichte von über 1.2 für die Innere Stadt als 
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Zieldichte gefordert. Damit einhergehend sind ausreichend 
gemeinschaftlich genutzte Räume vorzusehen. Verschiede­
ne Maßnahmen zum Klimaschutz- und zur Klimawandel­
anpassung sind als Ausgleich für die hohe bauliche Dichte 
notwendig. 

Die Berechnung der Quartiersdichte erfolgt auf Basis ei­
ner Quartiersfläche von 28.000 m2 !erweiterter Geltungs­
bereich, vgl. Abbildung I bezogen auf die oberirdische Ge­
schossfläche ohne Parkhaus/-Stellplatzflächen. 

Das Plangebiet umfasst den Bereich der zwei 2-geschossi­
gen. im UG verbundenen, Parkgaragen. Die Fläche soll im 
Wege der Nachverdichtung in ein kompaktes und somit flä ­
chensparendes Quartier t ransformiert werden. Im Plange­
biet soll eine oberirdische Geschossfläche von insgesamt 
40.000 bis 45.000 m2 zzgl. der Parkgaragen, geschaffen 
werden. 

Die Geschossfläche IGFZl soll sich an den Orientierungs­
wert eines urbanen Gebietes (MU) von 3,0 anlehnen. Da die 
Fläche bereits heute fast vollständig versiegelt ist, wird von 
einer (heute festgesetzten! Grundflächenzahl IGRZl von an­
nähernd 1.0 ausgegangen. 

Durch die Planung eines neuen Stadtquartieres, mit einer 
zusätzlichen oberirdischen Geschossfläche von bis zu 
45.000 m2, wird sich das Orts- und Landschaftsbild ver­
ändern. da sich das Bauvolumen deutlich erhöhen wird. 
Die Gebäude sollen überwiegend fünf bis sechs Geschos­
se erreichen. Ob einzelne Hochpunkte zur städtebaulichen 
Akzentuierung bestimmter Bereiche des Quartiers sinn­
voll sind, soll unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Aspekte des Höhenentwicklungskonzeptes geklärt werden. 

Als Geschosshöhen linkt. Konstruklionshöhen der Decken) 
sind folgende Höhen zu berücksichtigen: 

• überhöhte Erdgeschosse mit 4,5-5 m für alle Nutzungen 
• Büro-/Dienstleistungsnutzung 3,7 m 
• Wohnnutzungen, Seniorenwohnen und Pflege 3 m 
• Aufstockung der Parkgarage 2,8 m. Die l ichte Höhe bei 

von Fahrradfahrer:innen zu befahrenden Parkgaragen 
beträgt 2.5 m. 

Grundsätzlich sind punktuell auch mehrgeschossige Räu­
me denkbar. Die Kubatur und Gestaltung des denkmalge­
schützten Wasserturms soll trotz Neuplanung wahrnehm­
bar bleiben. 

Nut.:ungsniix in Prozenten 
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CS. ORIENTIERUNG UND ADRESSBILDUNG 

Die zu planenden Baukörper sind so zu platzieren, dass je­
des Gebäude eine. seinem Nutzungszweck angemessene 
Positionierung im Plangebiet findet. die attraktive und ge­
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisses gewährleistet. 

Die Auffindbarkeit der Eingänge aller Gebäude und Reprä­
sentanz der Büronutzungen sind ebenfalls sicherzustellen. 
Hierdurch soll die Orientierung im neuen Quartier erleich­
tert und gefördert werden. Innerhalb des Quartiers soll eine 
angemessene Belebung erzielt werden und der aktuelle 
rückwärtige Standort des Plangebietes soll durch das neue 
Quartier eine neue repräsentative Adresse erzielen und da­
bei auf umgebende Nutzungen eingehen. 

Die Erreichbarkeit der Köln Arcaden für Kund :innen und 
Besucher:innen, aber auch die neuen Bewohner:innen und 
Nutzer:innen des zu planenden Quartiers soll verbessert 
werden. Siehe hierzu auch Kapitel 4.7 {Kriminalprävention!. 

C6. FREIRAUM, VERNETZUNG 
UND DIAGONALE 

Zur Schaffung eines zukunftsorientieren Quartiers mit 
hoher Wohn- und Lebensqualität sind ausreichende und 
hochwertige Grün- und Freiflächen für verschiedene Nut­
zungen und mit hoher Aufenthaltsqualität vorzusehen. Die 
Gestaltung der Freiräume soll die Begegnung und Kom ­
munikation und die Identitätsbildung des Quartiers för­
dern, das neue Quartier struktu rieren und wirkungsvoll 
mit der Umgebung verknüpfen. 

Zusammenhängende ausreichend große und qualitätsvoll 
gestaltete Grünflächen sind insbesondere vor dem Hinter­
grund einer hohe baulichen Dichte erforderlich. Sie sollen 
leicht erreichbar und einsehbar angeordnet werden, um 

die uneingeschränkte Nutzung insbesondere durch Kinder 
und Senioren zu ermöglichen. 

Die Qualität der Gestaltung der Freiräume hat insbeson­
dere vor dem Hintergrund ihrer sozialen und stadtklimati­
schen Funktion eine sehr hohe Bedeutung. Die Gestaltung 
der Spielflächen muss den unterschiedlichen Anforderun­
gen der großen Nutzergruppe von Senioren, Kindern und 
Jugendlichen entsprechen und abwechslungsreich ge­
staltet sein. Die Flächen sind gemäß des Kriterienkatalogs 
für barrierefreie und generationengerechte Quartiere der 
Stadt Köln !Anlage 0.3.17) barrierefrei auszubilden. 

Der durch das Vorhaben ausgelöste Bedarf an öffentlich 
zugänglichen Grünflächen soll nach den Maßgaben des 
KoopBLM innerhalb des Plangebiets hergestellt werden. 
Der Nachweis erfolgt auf der Berechnungsgrundlage der 
rechnerisch ermittelten Wohnungen {freifinanziert und öf­
fentlich gefördert! mit 10 m2 je Einwohner:in. Die mit Hilfe 
der konzeptionellen Betrachtungen bilanzierten Flächen 
{rund 2.500 m2) sind im Rahmen des Qualifizierungsver­
fahrens nachzuweisen und darzustellen. Diese kann in 
Teilflächen untergliedert werden. 

Da nahezu das gesamte Plangebiet durch eine Tiefgarage 
unterbaut ist, ist eine Übertragung der Grünfläche an die 
Stadt aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht möglich. 
Für den Mehrbedarf muss eine Ablöse gezahlt werden. 
Die öffentliche Zugänglichkeit und Nutzung muss dennoch 
sichergestellt werden. Spiel- und Bewegungsangebote für 
alle Generationen sollen dennoch innerhalb der Freiflä­
chen vorgesehen werden, um auch der sozialen Funktion 
von Freiräumen Rechnung zu tragen. 

Die städtebauliche Vernetzung soll durch den Ausbau der 
vorhandenen Fuß- und Radwegeverbindung. der „Diago­
nalen". die den Bürgerpark Kalk mit dem Einkaufszentrum 
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verbindet. gestärkt und das neue Quartier mit der Umge­
bung vernetzt werden. Durch die Einbindung der Köln Ar­
caden in das Quartier soll. neben der bestehenden Öffnung 
zur Kalker Hauptstraße, auch eine Öffnung zur Barcelona­
Allee ermöglicht werden. Eine weitere Öffnung durch das 
Einkaufszentrum zur Kalker Hauptstraße kann mitgedacht 
werden. 

Dem Nutzungsdruck, der sich durch das Vorhaben auf die 
umliegenden Freiflächen erhöhen wird, soll durch die Aus­
stattung der Freiflächen mit generationenübergreitenden 
Spiel - und Bewegungsangeboten begegnet werden. Hier­
für sollen insbesondere die Freiflächen der Diagonale her­
angezogen werden. 

Die Außenanlagen des Quartiers sollen aus verschiedenen 
funktionalen und gestalterischen Einheiten bestehen. die 
auf ihre jeweiligen Anforderungen ausgerichtet gestaltet 
sind und ein vielfältiges Nutzungsangebot bieten sowie die 
Anforderungen an die Sicherheit im öffentlich nutzbaren 
Raum integrieren. Dabei soll ein möglichst großer Antei l 
der Freiflächen ötfenllich zugänglich sein. Durch die Ak­
tivierung und Öffnung der Erdgeschosse zum Bürgerpark 
Kalk könnte auch dort eine Belebung stattfinden. 

Innenhöfe sind als begrünte Pflanzflächen mit hochwerti­
ger Freiraumgestaltung und grünen Spielflächen vorzuse­
hen. Hier können wohnungsnahe private Kleinspielflächen 
verortet werden. 

Wünschenswert sind auch begrünte öffentlich begehbare 
Gründächer und intensiv begrünte Dachterrassen auf den 
Dachflächen sowie grüne Akzente an den Fassaden. Die 
flächendeckende Dachbegrünung soll bei einem Regen­
ereignis die Wassermenge puffern und durch die Kombi­
nation aus Gründach und Rückhaltung des Regenwassers 
könnten gerade bei kurzen sommerlichen Starkregener-
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eignissen die städtischen Abwasserkanäle vor Überlastung 
geschützt werden, Ein vollflächiges Gründach kann zusätz­
lich dafür sorgen, dass die thermische Behaglichkeit in den 
jeweiUgen obersten Geschossen verbessert wird. 

Aus stadtlüimatischer Sicht sollten die Bestandsbäume an 
der Barcelona-Al lee erhalten bleiben und durch den Zuge­
winn an Freifläche im Plangebiet Neupflanzungen einge­
plant und eine Grünvernetzung mit Anschluss an die Grün­
fläche des Bürgerparks gewährleistet werden. 

Die erforderlichen privaten Kleinkinderspielftächen gern. 
§ 8 Abs. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-West­
falen IBauO NRW) i.V.m. der Satzung der Stadt Köln ,.Priva­
te Spielflächen für Kleinkinder" von 01/2024 !siehe Anlage 
0.3.14) sind für die geplanten Wohnnutzungen bei der Pla­
nung der Freianlagen zu berücksichtigen. Die Spielflächen 
sind auf den privat genutzten Grundstücken herzurichten. 
Sie dürfen nicht auf den Mehrbedarf der öffentlichen Spiel­
flächen angerechnet werden. Sie sollen eine hohe Aufent­
haltsqualität bieten und somit zur Identitätsstiftung inner­
halb des neuen Quartiers beitragen. 

C7. KRIMINALPRÄVENTION 

Bei der Ausarbeitung der Entwürfe soll auch die Sicherheit 
unter dem Aspekt der städtebaulichen Kriminalprävention 
Berücksichtigung finden. Ziel ist dabei die Verringerung der 
tatsächlichen Kriminalität und der Kriminalitätsfurcht. Mit 
der Neugestaltung soll das subjektive Sicherheitsempfin­
den verbessert werden. 

Soziale Kontrolle durch eine Stärkung der öffentlichen Nut­
zung, Übersichtlichkeit, räumliche Offenheit und eine•ange­
messene Beleuchtung sind hier wesentliche Themen. 
Wegen der angestrebten hohen Dichte und unterschied­
lichsten Nutzungen soll bei der Planung frühzeitig das The-

ma Kriminalprävention berücksichtigtwerden. Maßnahmen 
zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Nutzer:innen und 
die Vermeidung von Angsträumen sind v. a. bei der Gestal­
tung der heutigen Diagonale und der Innenhöfe / Freian­
lagen im Baufeld zu berücksichtigen. Die Planungsteams 
sollten sich insbesondere Gedanken dazu machen, wie die 
Zugänge zu den Tiefgaragen organisiert und vor unberech­
t igtem Zugang geschützt werden können. 
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ca. NACHHALTIGKEIT, GRAUE ENERGIE 
UND ENERGIEVERSORGUNG 

Die Planung soll sich auf Nachhaltigkeitsaspekte fokus­
sieren, ökologische Verantwortung tragen, Ressourcen­
schonung ermöglichen und damit zur nachhaltigen Weiter­
entwicklung des Portfolios der Eigentümerin maßgeblich 
beitragen. 

Jenseits der ver bindlichen Vorgaben der l<limaschutzleil­
Unien wird die Beachtung von Kriterien der Nachhaltlgkeit 
befürwortet. In diesem Sinne soll eine konsequente Mini­
mierung von Ressourcen und Emissionen in der Bauphase 
umgesetzt werden, 

Nachhaltiges Sauen soll unter Beachtung fo lgender Aspek­
te in der städtebaulichen Planung Berücksichtigung finden. 

• Erhalt bzw. die kreative Umnutzung von Bestandsge­
bäuden, in denen die größten Potenziale zur Einspa­
rung von grauer Energie liegen, 

• die konsequente Anwendung zirkulärer Prinzipien 
beim Bauen, die eine verlustfreie Nachnutzung von 
Bauteilen und Materialien ermöglicht. 

• die Berücksichtigung und Optimierung der Baulogistik 
und deren Emissionen. 

Die Planung sollte sich daran orientieren, dass der Anteil 
am Bestandserhalt der Parkhäuser einer Ersparnis von ca. 
8,5 Millionen Kilogramm C02-Äquivalent entspricht. [Ziel­
wert aus Nachweis Vorstudie ASTOCL Es ist ein ressour­
censchonender Materialeinsatz mit Berucksichtigung der 
Kreislaufwirtschaft zu beachten !Recycelte Baustoffe, Wie­
derverwendung etcJ 

Die zentrale Heizungsanlage im UG soll über die im Plan­
gebiet bereits vorhandenen Fernwärmeversorgungsleitun-

gen mit der notwendigen Heizenergie versorgt werden. In 
der Heizzentrale erfolgt eine Trennung zwischen Fernwär­
menetz und Heizungsnetz. Zudem wird das Hausnetz in un­
terschiedliche Nutzungsbereiche sowie Temperaturzonen 
aufgeteilt. Zusätzlich zum Anschluss an das Fernwärme­
netz wird in der weiteren Planung die anteilige Nutzung von 
Geothermie geprüft. 

Das Sondenfeld könnte über eine Wärmepumpe, strombe­
trieben, erschlossen werden. Diese sind unterhalb der Be­
standsbebauung vorstellbar. Weiterhin ist der Einsatz von 
Luft-Wärmepumpen zu untersuchen. Der Strombedarf der 
elektrisch betriebenen Wärmepumpen kann in den Tag­
stunden durch PV-Anlagen gedeckt werden. Auf dem Dach 
des zukünftigen Parkhauses und anderer Gebäude soll eine 
PV-Anlage angebracht werden , ggf auch an den Fassaden 
der Hochbauten bei entsprechend günstiger Ausrichtung. 

C9. KLIMA: BEGRÜNUNG, SCHWAMMSTADT, 
BESONNUNG UND DURCHLÜFTUNG 

Das Plangebiet ist im Bestand nahezu vollständig versie­
gelt. Zukünftig sollen hier neben den geplanten Baukör­
pern neue Freiräume entstehen. auch wenn diese weiter­
hin größtenteils mit einer Tiefgarage unterbaut sind. Die 
neuen Freiräume sollen sich positiv in Bezug auf das Mi­
kroklima auswirken . Maßnahmen zur Gebäudebegrünung 
und zur Begr0nung der Freiflächen sind zu berücksichti­
gen. Mittels umfassender Maßnahmen zur Begrünung von 
Dächern, Fassaden und Freianlagen sowie der optimalen 
Ausrichtung von Gebäudekörpern sollen Schattenplätze 
und Kühlzonen geschaffen werden. Dabei ist auf natürliche 
Verschaltung durch zahlreiche Bäume und Gehölze zu ach­
ten, welche maximal biodivers sowie insekten- und vogel­
freundlich zu gestalten sind. Zur Begrünung von Fassaden 
ist zu beachten, dass die bodengebundenen Pflanzflächen 
nicht im öffentlichen Straßenland liegen dürfen, sondern in 

einer privaten Vorzone vor den zu begrünenden Gebäuden 
unterzubringen sind. Ein unter Umständen auftretender 
Zielkonflikt zwischen der solarenergetischen Optimierung 
und dem Schutz vor sommerlicher Überhitzung ist im Ein­
zelfall im Rahmen der Abwägung zu lösen. 

Es sollen unversiegelte Retentions- und Verdunstungsflä­
chen vorgesehen werden, die - be; entsprechender Über­
deckung - auch auf den Tiefgaragen angeboten werden 
können. Zudem sind Versickerungs- und Retenlionsflächen 
mit Rückhaltemaßnahmen einzuplanen. Das anfallende 
Regenwasser ist ?um Teil einer Zisterne und der weiteren 
Nutzung zur Grünflächenbewässerung zuzuführen. Bei 
der Planung ist generell ein wassersensibler und starkre­
genangepasster Umgang mit Niederschlagswasser aus­
schlaggebend. Wünschenswert ist auch die Integration von 
Elementen. die das Thema Wasser im Sinne des Konzeptes 
Stadtblau !Anlage Hitzeaktionsplan 0.3.81 aufnehmen. Das 
könnten beispielweise Spr ingbrunnen oder Trinkwasser­
spender sein. 

Im direkten Umfeld der westlichen Parkgarage befindet 
sich im Westen das Polizeipräsidium, im Norden ein Park­
haus des Polizeipräsidiums bzw. der Bürgerpark Kalk so­
wie im Osten die östliche Parkgarage. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist demnach davon auszugehen, dass von 
einem Hochpunkt bzw. der weiteren Bebauung des zu­
künftigen Stadtquartiers keine negativen Auswirkungen 
auf bestehende Wohngebäude erfolgen. Dieses ist jedoch 
konzeptabhängig. Sollte der städtebauliche Entwurf einen 
oder mehrere Hochpunkte weiter östlich im Plangebiet vor­
sehen, sind etwaige negative Auswirkungen auf die Wohn­
gebäude in der Nachbarschaft zu untersuchen. 

Die Dimension und Proportion der Baukörper ist für den 
Windkomfort und die klimaoptimale Durchlüftung des neu­
en Quartiers sorgfältig zu planen. Die Setzung der Gebäude 
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soll natürlich belüftete und von Verkehrslärm geschlitzte 
Freibereiche ermöglichen SOWIC Warmeinseln vermeiden • 
Oa es im Umfeld urbaner Hochhausbebauungen zum ~ur­
ban breeze"-Effekt !lokale Beschleunigung der Windge· 
schwindigkeitl kommt. soll auf durchgängige Pass,igen ,n 
oder zwischen Gebäuden weitestgehend verzichtet werden. 
um dem Windkomfort in den Freibereichen Rechnung zu 
tragen. Hilfreich sind hierbei Baumpflanzungen innerhalb 
dieser Schneisen 



C10. STELLPLÄTZE, VERKEHRLICHE ERSCH­
LIESSUNG UND MOBILITÄTSKONZEPT 

STELLPLÄTZE 
Von der Bausubstanz der beiden Parkhausteile soll mög­
lichst viel weitergenutzt werden. Die Parkgarage im Osten 
sollte erhalten bleiben und entsprechend des Stellplatzbe­
darfs des vorhandenen Einkaufszentrums und der neuen 
Bebauung um zwei Geschosse aufgestockt werden. Das 
Verfahren ist aber offen für gut begründete Lösungen mit 
einer Verortung der Stellplätze im Bereich der westlichen 
Parkgarage. Die notwendigen Stellplätze für Pkw- und 
Fahrradabstellplätze der Köln Arcaden sowie der Neu­
bauten müssen im Plangebiet nachgewiesen werden. Die 
Zahl der Stellplätze soll sich gegenüber dem Ist-Zustand 
nicht erhöhen und künftig in den umgebauten Parkgaragen 
erfüllt werden. Der Nachweis der notwendigen Stellplät­
ze ist entsprechend der Satzung über die Herstellung von 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplätzen 
!Stellplatzsatzung, Anlage D.3.11) zu führen. Im Rahmen 
der Vorstudie wurde für die neue Bebauung eine Stellplatz­
berechnung erstellt. Hieraus ergibt sich ein Bedarf von 
rund 300 PKW-Stellplätzen. Für die Bestandsnutzung der 
Köln Arcaden sind ca.1.300 PKW-Stellplätze und 150 Fahr ­
radstellplätze (davon 30% elektrifiziert und 10% Lastenrä­
der) nachzuweisen. 

Für das neue Quartier sollen die Fahrradstellplätze der 
Beschä fligten sicher im 1. UG der Parkgarage im Be­
reich der Baukörper untergebracht werden. wobei auf eine 
schnelle und sichere Erreichbarkei t zu achten ist, da diese 
sonst schlecht angenommen werden. Bei der Dimensionie­
rung und Gestaltung der Rampen ist auf die Sicherheit der 
Fahrradfahrer:innen zu achten. In den Eingangsbereichen 
sind möglichst überdachte Fahrradabstellflächen für Be­
sucher:innen vorzusehen. Für Elektromobilität (E-Kfz und 
E-Fahrräderl ist eine den gesetzlichen Vorgaben entspre­
chende Anzahl an Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur vor­
zusehen. Entsprechende Ladeinfrastruktur soll auch für 
Spezialfahrzeuge und Lastenräder vorgesehen werden. 
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VERKEHRLICHE ERSCHLIESSUNG 
Die Parkgaragen der Köln Arcaden sind über die Barcelona­
Allee und Vietorstraße erreichbar. Die heutigen Lagen der 
Ein- und Ausfahrten sowie deren Fahrspuren in die Parkga­
ragen bzw. Anlieferung sollten weitestgehend unverändert 
bleiben. Die logistischen Verkehre bleiben unverändert. Im 
Erdgeschoss des Parkhauses können zur Diagonale und 
zum Bürgerpark Kalk Fahrradstellplätze, optional kleinere 
Gewerbeeinheiten bzw. Sportflächen entstehen. 

Auch die fußläufige Erreichbarkeit der Köln Arcaden soll 
möglich&t verbessert werden, sodass im Bereich der heuti­
gen Anlieferung sowie in den darüber liegenden Geschos­
sen eine Trennung durch Rampen zu vermeiden ist. 

Die Planungsvorgaben für die künftig erforderLichen Park­
flächen IDurchfahrtshöhen, Rampen, Stellplätze) sind in 
der Anlage 0.2. 7 zusammengefasst. Die interne Verbindung 
zwischen den Ein- und Ausfahrten an Barcelona-Allee und 
dem weiterhin bestehend bleibenden Parkhausteilen mit 
Rampensystem muss ohne größeren Umweg sichergestellt 
bzw. direkt erreichbar sein. Ein ausreichend großer Stau­
raum vor den Einfahrtsschranken muss vorgehalten wer­
den, sodass sichergestellt ist, dass es zu keinem Rückstau 
bis auf die Barcelona-Allee kommt. 

MOBILITÄTSKONZEPT 
Die Stadt Köln ist bestrebt, den Anteil des motorisierten In­
dividualverkehrs zugunsten von ÖPNV, shared mobility und 
Fuß- und Radverkehr zu reduzieren. Angebote für alterna­
tive Konzepte zur Stellplatzreduzierung sind ausdrücklich 
gefordert. Wegen der außerordentlich guten Anbindung an 
den ÖPNV und Zuordnung zur Gebietszone I reduziert sich 
gemäß der geltenden Stellplatzsatzung der Stadt Köln die 
Anzahl der nachzuweisenden Kfz-Stellplätze um 50 %. Die­
se sind auf eigenem Grundstück unterzubringen. 

Im Rahmen des Wettbewerbs soll das Thema vernetzte 
Mobilität berücksichtigt werden, Die Möglichkeit der Ein­
richtung von emissionsfreien Carsharing-Angeboten sowie 
Flächen für einen Mobility- Hub inkl. angemessener Elekt­
ro-Ladeinfrastruktur sind vorzusehen und wünschenswert. 
Im weiteren Verfahren wird ein ganzheitliches Mobilitäts­
konzept !auch mit nutzerorientierten Ansätzen) erstellt, 
um die Anzahl der Kfz-Stellplätze und die Menge des In­
dividualverkehrs ggf. weiter z.u reduz.ieren. Wesentlich ist 
dabei aus städtebaul icher Sicht das sehr gute Angebot an 
emissionsfreien Fuß- und Radwegen. 

C11 . FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN 

REALTEILBARKEIT 
Das neue Quartier soll so geplant werden. dass im weite­
ren Planungsprozess eine Realteilbarkeit vom Bestand der 
Köln Arcaden gewährleistet werden kann. Dabei sollder Be­
stand der Köln Arcaden sowohl funktional als auch in recht­
licher Hinsicht weitestgehend autark bestehen bleiben. So 
ist eine reale Zuordnung der erforderlichen Stellplätze der 
Parkgaragen wünschenswert. Unabdingbare Abhängigkei­
ten könnten über Baulasten und etwaige Dienstbarkeiten 
geregelt werden. 

BRANDSCHUTZ / FEUERWEHRAUFSTELLFLÄCHEN / 
FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE 
Die für den Bestand der Köln Arcaden notwendigen Feuer­
wehrbewegungszonen , Aufstellflächen und Flucht- und 
Rettungswege lvgl. Ziffer B.12.2) müssen berücksichtigt 



werden. Sofern die Zufahrt in Teilen oder in Gänze über­
baut werden soll, muss weiterhin eine oberirdische Zufahrt 
sichergestellt werden, damit die Feuerwehr weiterhin die 
Rückseite des Einkaufszentrums und die Parkdecks er­
reichen kann. Die Zugange bzw. Ausgänge der Flucht- und 
Rettungswege aus den notwendigen Treppenräumen ins 
Freie sind weiterhin sicherzustellen. Die Ausgänge können 
auch ebenerdig vorgesehen werden, wenn eine Überbauung 
der bisherigen Anlieferstraße geplant wird. Die bisherigen 
Notausgange im Basement auf die Anlieferstraße müssen 
weiterhin berücksichtigt werden. Sofern eine Überbauung 
der bisherigen Anlieferung IBasementl geplant wird, müs­
sen die Ausgänge in sichere Treppenräumen führen. Ggf. 
wird es erforderlich. neue Treppenräume und/oder Flucht­
tunnel zu planen. Sofern die Parkgaragen ggf. zukünftig in 
Teilen oder in Ganze geschlossen werden. verkürzen sich 
die zulässigen Fluchtweglängen 130 m anstatt 50 m bei of­
fenen Parkgaragen 1. Dies ist bei der Planung ggf. mit neuen 
Flucht- u. Rettungswegen zu berücks1cht1gen. 

Die Zugänge zu den Fluchttreppenräumen können auch auf 
Ebene des Erdgeschosses vorgesehen werden. wenn eine 
Überbauung der bisherigen Anlieferstraße geplant wird. 

Bei der Planung des neuen Quartiers müssen Zufahrten 
und Bewegungsflächen !nach DIN 1 /40901 für die Feuer­
wehr berücksichtigt werden. Alle Gebäudezugange dürfen 
einen Abstand von max. 50 m zu den Flächen für die Feuer­
wehr haben. Bei Gebäuden oder deren Teilen, bei denen der 
zweite Rettungsweg über das Rettungsgerät der Feuerwehr 
geführt wird (anleiterbare Fenster). müssen entsprechende 
Aufstellflächen im Bereich der Anleiterpunkte vorgesehen 
werden. Die Diagonale ist als weitere Feuerwehrzufahrt für 
das Quartier zu berücksichtigen. 

Die Anforderungen an Flucht- u. Rettungswege ergeben s,ch 
aus den baurechtlichen Regelungen. Für Hochhauser, Kitas, 
Versammlungsslätten, Verkaufsstätten. Schulen. Pflegeein­
richtungen etc. sind grundsätzlich bauliche Flucht- u. Ret­
tungswege vorzusehen . Bei Wohngebäuden unterhalb der 
Hochhausgrenze kann der zweite Rettungsweg i.d.R. auch 

Liber das Rettungsgerat der Feuerwehr geführt werden. 
Hier sind dann die entsprechenden Flächen zu planen. 

TRAGWERK/ BODENPLATTE 
Die Bestandsbodenplatte soll größtenteils erhalten bleiben. 
Ausgenommen sind Bereiche in denen höhere Gebäude 
oder ggf. Hochhäuser geplant werden [vgl. Ziffer B.121. 

Die Bestandsbodenplatte kann die lasten eines bis zu 
10-geschossiges Baukörpers in Leichtbauweise mit opti­
mierten Baumaterialien aufnehmen. In diesem Fall wäre 
nicht mit einem vollständigen Rückbau der Bestandsbo­
denplatte zu rechnen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 
und der Nachhattigkeit sollte deswegen eine Geschoss1g­
keit von 10 Geschossen in den überwiegenden Bereichen 
nicht überschritten werden. Zwischen den Bestandsstützen 
sind zusätzliche Stützen vorzusehen, um die lasten gleich­
mäßiger in die Bodenplatte einzuleiten. Dieser Ansatz führt 
zu einer erheblichen Einsparung von Material. Kosten und 
C02-Emissionen, durch die optimale Nutzung des Bestan­
des. Die Bereiche, in denen auf Grund der Planung einer 
Hochhausbebauung der Erhalt der Bodenplatte nicht mög­
lich ist, sollen konzentriert und geringgehalten werden. 

ANLIEFERUNGEN / ZU- UND ABFAHRTEN BESTAND 
KÖLN ARCADEN 
Anlieferung und Erschließung der Parkgaragen sind im We­
sentlichen beizubehalten. Die Antieierzone für die Köln Ar­
caden muss in ihrer Funktionalität, wie unter Ziffer B.12.1 
beschrieben, erhalten bleiben. Gleiches gilt auch für die 
Zu-/Abfahrten zu den Parkbereichen 

SCHALLSCHUTZ 
Neu geplante Wohneinnchtungen sind gegen die bestehen­
den und neu geplanten Emissionen zu schüizen. Dies be­
trifft auch die Lärmemissionen aus den Parkbereichen. 
Das offene Parkhaus kann hierfür in der weiteren Planung 
beispielweise mit Schallschutzjalousien oder ähnlichen 
Schaltschutzmaßnahmen ausgestattet werden. Pflegeein­
richtungen sind auf den. den Gewerbeschallquellen !Park­
haus/ technische Geräte/ Anlieferungl abgewandten Sei-

ten / Fassaden zu planen. überirdische Parkdecks sind so 
zu betreiben. dass kein Fahrverkehr nach 22:00 Uhr statt­
findet. Die Ein- / Ausfahrten nach 22:00 Uhr sind über die 
Barcelona-Allee abzuwickeln. Zu-/ Abfahrten zu den Park­
bereichen und der Anlieferung sind beizubehalten. da an­
sonsten - durch das Heranrücken an die oben genannte 
schutzbedürftige Bebauung - mit Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte zu rechnen ist. 

C12. WIRTSCHAFTLICHKEIT 

Es wird eine funktionale, wirtschaftliche und nachhaltige 
Lösung der Ptanaufgabe erwartet. Klare Kubaturen mit ei­
ner hohen Flächeneffizienz. sparsame Erschließungen. ein 
gutes A/V-Verhältnis und erne solar-energetisch optimierte 
Planung sind hierbei wesentlich. Teil einer kostenbewuss­
ten Planung ist ebenfalls die Weiterverwendung vorhan­
dener Bauteile. Aufwändige Bauteile oder Auskragungen 
erhöhen die Baukosten. Zur Darstellung und Erläuterung 
eines wirtschaftlichen Umgangs mit dem Bestand sind Ent­
wurfsbeschreibungen zu Verkehrsabwicklung, Tragwerk 
und grauer Energie zu erstellen. Bei der Neustrukturierung 
des Plangeb1etes und Eingriffen in den Parkhausbestand 1st 
eine planerische und wirtschaftliche Abwägung zu treffen. 
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D1 . AUFGABENSTELLUNG 

D. 1. 1 
D.1.2 

Die vorliegende Aufgabenstellung 
Protokoll Vorab-Briefing/ Rücktragenbeantwor­
tung (wird elektronisch Im Nachgang der Online­
Konferenz übermittelt) 

D2. PLANUNTERLAGEN 

D.2.1 

0 .2.1 
D.2.2 
D.2.3 
0.2.4 

D.2.5 

D.2.6 
D.2.7 

D.2.8 

D.2.9 

0.2.10 

Amtlicher Lageplan des Plangebietes (mit Ge­
bäudebestand. Straßen und Wegen, Leitungen. 
Vegetation (pdf, dwgl 
Bearbeitungshinweise zur Plangrundlage (docl 
Orthofoto M 1: 1.000 ljpg l 
Dig. Umgebungsmodell der Stadt Köln (dwg) 
Bestandspläne: Grundrisse, Ansichten und 
Schnitte der Köln Arcaden und des Parkhauses 
(pdf. dwg) 
Brandschutztechnisches Rahmenkonzept, Corall 
Ingenieure GmbH (pdfl 
Brandschutzpläne (pdf) 
Planungsvorgaben Parkhaus, IW GmbH & Co. 
KG (pdf) 
Grundleitung. ARGE - Haustechnik J. Wolfferts/ 
Oertel & Pruemm (pdfl 
Umgebungslärmkarten NRW - Straßenverkehr 
und Schiene [pdf) 
Schrägluftbild zur Einarbeitung der Kubatur des 
Entwurfes 

03. WEITERE UNTERLAGEN 

D.3.1 

0.3.2 
0.3.3 

Vorstudie ASTOC Architects and Planners. 
Stand 14.06.2024 (pdf) 
Köln-Katalog [pdf) 
Höhenentwicklungskonzept Innere Stadt. Stadl 
Köln lpdf) 

D.3.4 
D.3.5 

0.3.6 
0 .3.7 

0 .3.8 
0.3.9 

0.3.10 

0.3.11 
0.3.12 

0.3.13 

0.3.14 
0.3.15 

0.3.16 

0.3.17 

D.3.18 

Strahlenplan, Blickbeziehungen, Stadt Köln (pdf) 
Kooperatives Baulandmodell 2017 + der Stadl Köln 
(pdll 
Kölner Perspektiven 2030+ der Stadt Köln lpdf) 
1 Klimaschutzleitlinien - Umsetzung nicht­
städtischer Neubauvorhaben in Koln (pdfl 
1 Merkblatt Klimaschutzleitlinien Stadt Köln zu 
Nichtwohngebäuden [pdf) 
1 Merkblatt Klimaschutzleitlinien Stadt Köln zu 
Wohngebäuden [pdf) 
Hitzeaktionsplan der Stadt Köln [pdf) 
Leitfaden für eine wassersensible Stadt- und 
Freiraumgestaltung in Köln lpdfl 
Wassersensibel Planen und Bauen - Leitfaden zur 
Starkregenvorsorge für Hauseigentümer•innen. 
Bauwilllige und Architekt•innen in Köln [pdf) 
Stellplatzsatzung der Stadt Köln (pdf) 
Satzung der Stadt Köln „Private Spielflächen für 
Kleinkinder" von 01/2024 [pdfl 
1 Bebauungsplan Nr 69450/08 „Ehemaliges 
CFK-Gelände·· in Köln Kalk mit Satzungs­
beschluss vom 22.05.2003 lpdf). 
1 Bebauungsplan Nr. 69450/08. 1. Änderung 
ISatzungsbeschluss 22.06.2006 - weiterhin 
Sondergebiet, Mischgebiete und allgemeine 
Wohngebiete) [pdf). 
1 Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
69454/02 „Barcelona-Allee" in Köln-Kalk 
(Satzungsbeschluss 10.03.2017 -Wohnen und 
Bürogebäude! lpdfl 
Empfehlungen Gestaltungsbeirat [pdf) 
Beschlussvorlage StEA von der Sitzung am 
05.12.2024 (pdf) 
Förderrichtlinie öffentlicher Wohnungsbau 
NRW 2024 (pdf) 
Krlterienkatalog für barrierelreie und generatio­
nengerechte Quartiere [pdtl 
Leitfaden Fassadenbegrünung in Bebauungsplan­
und Genehmigungsverfahren bei der Stadt Köln 
(pdf) 

04. FORMBLÄTTER 

0.4.1 

D.4.2 
D.4.3 

Kennwerte und Flächen (xlsl 
1 Geschossflächen nach Nutzungen 
1 GRZ/GFZ 
1 Stellplatznachweis 
1 C02-Äquivalent 
Verfassendenerklärung (doc) 
Rechnungsmuster (docl 

f,I) 
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